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INFORMATION

MILIZ SERVICE CENTER –
SERVICE IS OUR SUCCESS!
Um das System der Milizbetreuung, Miliz-
bearbeitung und Milizwerbung bestmög-
lich unterstützen zu können, wurde mit 
1. September 2019 das Pilotprojekt „Miliz 
Service Center (MSC)“ im Bundesheer im-
plementiert. 
Ziel war/ist es, eine weitere Verbesserung 
der Milizbearbeitung und insbesondere eine 
Verringerung der Reaktionszeiten auf An-
fragen betreffend Milizangelegenheiten zu 
erreichen. 
Im Jahr 2020 hat sich das MSC zu einer 
zentralen Informationsquelle im Bundes-
heer entwickelt und ist als Anlaufstelle für 
alle Fragen im Zusammenhang mit dem 
Bereich Miliz, sicherheitspolizeilichen As-
sistenzeinsatz und auch dem Grundwehr-
dienst, betreffend das „Modell 6+3“, nicht 
mehr wegzudenken. 

ZIELGRUPPEN DES MSC
∆ Wehrpflichtige der selbständig struktu-

rierten Miliz, der Milizanteile der präsen-
ten Verbände und der Expertenstäbe, 

∆ Frauen in Milizverwendung,
∆ GWD für Informationen über das „Modell 6+3“,
∆ Wehrpflichtige aus dem Reservestand zur 

Information über freiwillige Meldungen 
für eine Milizverwendung.

AUFGABEN DES MSC
Die Aufgabenbereiche des MSC sind breit 
gestreut und umfassen sowohl die individu-
elle Beratung und Unterstützung von Miliz-
kadersoldaten, GWD, deren Angehörige und 
Arbeitgeber, als auch des Kaderpersonals 
(primär Milizbearbeiter) durch Telefonate 
und via E-Mail.
Anfragen zu Karrieremöglichkeiten in der 
„Miliz“, zur Beorderung oder Umbeorderung, 
Fragen in Verbindung mit Laufbahnkursen, 
Auskunft über die Möglichkeit von Befreiun-
gen von BWÜ bis hin zur Beantwortung von 
Anfragen von Arbeitgebern stehen im MSC 
auf der Tagesordnung. 
Derzeit steht die neue modulare Milizunter-
offiziersausbildung und die Teilnahme am 
sihpolAssE Migration/hsF im Rahmen des 
„Modells GWD 6+3“ im Vordergrund.
Auch alle Anfragen im elektronischen Brief-
kasten der Homepage des BMLV wie

∆ Einheiten suchen Mitarbeiter,
∆ Personal für Inlandseinsätze,
∆ Ausbildereinsätze und
∆ allgemeine Anfragen
werden auf milizservice@bmlv.gv.at geleitet 
und durch das MSC beantwortet bzw. an die 
zuständigen Kommanden weitergeleitet.

TEAM DES MSC
Geleitet wird das Team des MSC durch ADir/
Obstlt Ing. Klaus PEER. Zur Seite steht ihm 
der erfahrenste MobUO im Bundesheer Vzlt 
Gerhard JANDL. Beide Herren können auf 
eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich 
Milizbearbeitung zurückgreifen.

Für eine optimale Auftragserfüllung ist die 
Einbindung von Kameraden aus dem Miliz-
stand unbedingt erforderlich. Derzeit wird 
das MSC durch vier hochmotivierte Milizoffi-
ziere verstärkt. Olt Christian OBENDRAUF, Olt 
Nicolas GRETLER, Lt Leonhard KONRAD und 
Lt Tobias KLAMMINGER erfüllen ihre Aufgaben 
im MSC mit ausgezeichneten Fachkenntnis-
sen, Freundlichkeit und viel Idealismus.

ERREICHBARKEIT MSC
∆ Montag 8 bis 19 Uhr
∆ Dienstag bis Freitag 8 bis 16 Uhr
∆ Samstag, Sonntag und Feiertag:
 Möglichkeit eine Nachricht auf der Mobil-

box zu hinterlassen (Rückruf am nächs-
ten Werktag).

AUFGABEN IM ZUGE DER 
TEILMOBILMACHUNG
Das letzte Jahr hat gezeigt, wie rasch das 
MSC neue Herausforderungen übernehmen 
kann. In den Monaten März, April und Mai 
ergab sich durch den Einsatzpräsenzdienst 
ein sprunghafter Anstieg der Anfragen. 
Der Informationsbedarf der Wehrpflichtigen, 
Klarstellungen von Fake News in sozialen 
Netzwerken, Anrufe von Firmen und besorg-
ten Eltern, standen zu dieser Zeit im Fokus. 
Daher war das MSC im Zeitraum von 12. 
März bis 31. Juli 2020 aufgrund der vielen 
Anfragen im Zuge der Vorbereitung und 
Durchführung des Einsatzpräsenzdienstes, 
von Montag bis Sonntag von 7 bis 19 Uhr 
telefonisch erreichbar.

MILIZ SERVICE CENTER  
ALS PERSONALPROVIDER 
FÜR DIE INLANDSEINSÄTZE
In lang andauernden und planbaren Einsät-
zen im Inland, wie dem sihpolAssE Migrati-
on/hsF, sollen in Zukunft in Kaderfunktionen 
zumindest 33% und in Mannschaftsfunktio-
nen 100% Wehrpflichtige des Milizstandes 
eingeteilt werden. 
Das MSC übernimmt dabei als Personalpro-
vider die Veröffentlichung der AssE-Jahres-
planung zur Personalwerbung in den sozia-
len Netzwerken und in der Zeitung Miliz Info. 
Des Weiteren wird gezielte Personalwerbung 
für zusätzlich zu stellende Kräfte (z.B. § 2 lit. c 
WG 2001 am Flughafen  Wien-Schwechat) 
und spezielle Funktionen übernommen. 
Interessenten werden durch das MSC in 
Evidenzlisten für den AssE aufgenommen, 
um diese an Bedarfsträger übergeben zu 
können.
Auch die Überprüfung und Genehmigung 
bzw. Ablehnung aller Anträge im ÖBH für 
die Teilnahme von Wehrpflichtigen des Mi-
lizstandes an Assistenzeinsätzen, werden 
durch das MSC abgewickelt.

FREQUENZ DER ANFRAGEN  
IM JAHR 2020
Die Anfragen und Anträge werden durch die 
Zielgruppen telefonisch, via E-Mail, ELAK 
oder soziale Medien (Messenger) einge-
bracht. Die Erledigung erfolgt ebenfalls in 
den o.a. Medien. 
Im Jahr 2020 konnte das MSC mit über 10.000 
Telefonaten, über 5.500 E-Mails und mehr als 
2.000 bearbeiteten Geschäftsstücken im 
ELAK eine sehr positive Bilanz ziehen.
Eine rasche und gewissenhafte Beantwor-
tung und Bearbeitung von Anfragen aller 
Art steht immer im Vordergrund. Es ist aber 
wichtig anzumerken, dass es nicht die Auf-
gabe des MSC ist, die mobilmachungsver-
antwortlichen Kommanden zu ersetzen.

ADir/Obstlt Ing. Klaus Peer, SK
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BILDUNG

Geplante Funktionalitäten des Portals sind 
unter anderem die Bereiche: Benutzer-
konto, Faktisches Wissen, eJournal, (Aus)
Bildung, Veranstaltungen, Job-Börse, In-
teraktionen, Meinungen, Kollaborative Zu-
sammenarbeit und vieles mehr.
Die Realisierung der Lösung erfolgt mit dem 
Content-Management-System (CMS) Li-
feray DXP. Die technische Installation des 
dazu erforderlichen Extranet-Netzes ist 
erfolgt und gegenwärtig werden die pro-
grammtechnischen – inhaltlichen Struktu-
ren geschaffen, um das Portal mit Content 
zum Leben erwecken zu können.
Wir suchen daher zur Mitarbeit im Projekt-
team ab sofort (Miliz) Experten/innen zum 
Aufbau des Wissensportals.

WIR ERWARTEN IHRE  
MITARBEIT BEI
∆ der Bildungsdatenerfassung,
∆ der inhaltlichen Entwicklung der Templates,
∆ der Planung und Steuerung der Einbrin-

gung des Contents,
∆ den begleitenden Maßnahmen zur Ein-

führung und 
∆ der Weiterentwicklung des Portals im Rah-

men des Change-Management-Prozesses.

MITZUBRINGEN SIND
∆ technisches Know-How aus dem Bereich 

der Informatik und/oder
∆ praktische Erfahrungen bei der Erstellung 

eines Portals,
∆ entsprechende Kenntnisse der aktuellen 

Informationstechnologien mit Anwen-
dungsfähigkeiten,

∆ die Bereitschaft zu einer Milizverwendung 
(Beorderung) im Expertenstab der Zen-
tralstelle in Wien,

∆ die Bereitschaft zur Leistung von mehr-
wöchigen Präsenzdienstphasen im Jahr.

WIR BIETEN IHNEN EINE
∆ flexible Einsatzzeit nach Ihren Möglich-

keiten,
∆ Ausbildung/Einschulung in das CMS Liferay,

∆ Weiterbildung zum Milizoffizier des Ex-
pertendienstes (O1) bei akademischen 
Bildungsvoraussetzungen.

VORAUSSETZUNGEN
∆ den Aufgaben entsprechende Kompetenz 

und der Nachweis dazu,
∆ bereits geleisteter Grund- oder Ausbil-

dungsdienst, 
∆ die Verpflichtung oder Weiterverpflich-

tung zu Präsenzdienstleistungen. 

Eine Verwendung ist im Rahmen von Prä-
senzdienstleistungen vorgesehen. Die da-
hingehenden, aktuellen Bezüge (den mo-
natlichen, allenfalls aliquoten Verdienst) 
entnehmen Sie bitte der Zeitschrift Miliz 
Info, Ausgabe 1/2021, Seite 7 auf der Web-
seite des Bundesheeres (https://www.bun-
desheer.at/miliz/milizinfo). 
Für die Milizexpertin bzw. den Milizexperten 
kommt neben den Bezügen gemäß Heeres-
gebührengesetz (HGG) auch ein Verdienst-
entgang in Betracht.
Das Formular für Ihre Meldung zum Exper-
tendienst – Bereich Bildungsinformatiker/in 
finden Sie unter https://www.bundesheer.at/
miliz/expertenstaebe.
Oder scannen Sie diesen QR-Code:

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Motivati-
onsschreiben und Nachweisen Ihrer Kom-
petenz richten Sie bitte direkt an: 
albert.bauer.6@bmlv.gv.at.
Für weitere Informationen rufen Sie uns 
einfach an, Sie erreichen uns unter der 
Nummer: 

050201 10 22626
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Die Redaktion

Gute Bildung ist für uns die Basis erfolgrei-
chen Handelns. Das Bundesheer bildet pro 
Jahr rund 17.500 Mitarbeiter aus und wei-
ter sowie etwa 16.500 Grundwehrdienst-
leistende. 
Die Ausbildung reicht von der Dienstrechts-
ausbildung für Beamte bis hin zum Master-
studiengang an der Landesverteidigungs-
akademie mit international hoher Reputation 
und dem Strategischen Führungslehrgang 
mit Teilnehmern aus anderen Ressorts.

Das Bundesministerium für Landesver-
teidigung (BMLV) entwickelt, plant und 
steuert die gesamte Aus- und Weiterbil-
dung im Bundesheer, einschließlich der 
bildungsbezogenen Medien und elektroni-
schen Informationssysteme. Im Sinne ei-
ner zeitgemäßen (Aus)Bildung wird derzeit 
ein zentrales (Wissens-)Portal mit dem 
Ziel entwickelt, die bestehenden heteroge-
nen Systeme im Bildungsbereich des ÖBH 
zusammenzufassen und als zeitgemäßes, 
digitales, web-fähiges und zentrales Por-
tal zu implementieren.
Dieses Portal soll allen Mitarbeitern des 
Bundesheeres (Zivilbedienstete, Miliz- und 
Berufssoldaten, Grundwehrdienstleisten-
den, Reservisten und Kameraden außer 
Dienst) zur Verfügung stehen. 

“Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln.”
Herbert Spencer, britischer Philosoph (1820 - 1903)

WIR SUCHEN (MILIZ) EXPERTEN/INNEN AUS DEN BEREICHEN

BILDUNGS-, MEDIEN- ODER  
WIRTSCHAFTSINFORMATIK
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Im Hinblick auf die Bedeutung dieser An-
gelegenheit darf ausschließlich die Bun-
desministerin für Landesverteidigung mit 
ausdrücklicher Zustimmung der Betroffe-
nen die in Rede stehende Verlängerung der 
Wehrpflicht bescheidmäßig verfügen. 
Ein solcher Aufschub darf jeweils für ein 
Jahr und insgesamt höchstens für fünf 
hintereinander folgende Jahre ausgespro-
chen werden. Dies gilt sowohl für Berufs-
soldaten als auch für Angehörige des Mi-
lizstandes.
Auf Frauen, die vergleichbare Miliztätig-
keiten ausüben, sind auf Grund der Be-
stimmung des § 39 Abs. 6 des Wehrge-
setzes 2001 die für Wehrpflichtige des 
Milizstandes geltenden bundesrechtlichen 
Vorschriften anzuwenden. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine gesonderte Regelung für 
die in Betracht kommenden Frauen nicht 
erforderlich. 

MinR Mag. Christoph Ulrich, DiszBW

RECHT

ALLGEMEINES ZUR 
WEHRPFLICHT
In Österreich besteht gemäß Art. 9a Abs. 3 
des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) 
die allgemeine Wehrpflicht für alle männ-
lichen Staatsbürger bei – in Art. 9a Abs. 4 
B-VG – gleichzeitigem Recht auf Verwei-
gerung der Erfüllung der Wehrpflicht aus 
Gewissensgründen mit Verpflichtung zur 
Leistung eines Ersatzdienstes (Zivildienst). 
Grundsätzlich soll dabei der Wehrdienst 
die Regel und der Zivildienst die Ausnahme 
sein. Nach wie vor besteht daher die pri-
märe Pflicht jedes Staatsbürgers darin, im 
Rahmen des Bundesheeres der Wehrpflicht 
nachzukommen.
Die Wehrpflicht ist die Entsprechung zum 
Recht des Bürgers auf Schutz durch den 
Staat. Rechtlich stellt die Wehrpflicht die 
auf dem Gesetz beruhende abstrakte Ver-
pflichtung aller männlichen Staatsbürger 
dar, als Soldaten Wehrdienst zur Vertei-
digung des Rechts und der Freiheit des 
Staatsvolkes zu leisten und sich dafür 
ausbilden zu lassen. 
Nach § 10 des Wehrgesetzes 2001 sind alle 
österreichischen Staatsbürger männlichen 
Geschlechts von der Vollendung des siebzehn-
ten Lebensjahres an bis zur Vollendung des 
fünfzigsten Lebensjahres wehrpflichtig.
Offiziere, Unteroffiziere sowie Spezialkräfte 
für eine in der Einsatzorganisation in Be-
tracht kommende Funktion, insbesondere 
auf den Gebieten der Technik, des Sani-
tätswesens, des Seelsorgedienstes und 
der Fremdsprachen, sind darüber hinaus 
bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 
fünfundsechzigste Lebensjahr vollenden, 
wehrpflichtig.
Abweichend von diesem Grundsatz en-
det die Wehrpflicht für Personen, die dem 
Bundesheer auf Grund eines Dienstverhält-
nisses (als „Militärbeamter“ bzw. als Mili-
tär-VB) angehören, mit dem Ausscheiden 
aus dem Dienststand oder der Beendigung 
des Dienstverhältnisses, sofern dieses Aus-
scheiden oder diese Beendigung jeweils zu 
einem späteren Zeitpunkt als den Ablauf des 
Monats, in dem sie das fünfundsechzigste 
Lebensjahr vollenden, erfolgt. Dadurch kann 
sich im Ergebnis also die Wehrpflicht für 
Berufssoldaten in Einzelfällen verlängern.

ÄNDERUNGEN DURCH DAS 
WEHRRECHTSÄNDERUNGS-
GESETZ 2019
Die „Miliz“ ist ein unverzichtbarer Bestand-
teil des Bundesheeres, und die durch Wehr-
pflichtigen des Milizstandes eingebrachten 
zivilen Expertisen stellen nicht nur einen 
nicht hoch genug einschätzbaren Gewinn 
für das Bundesheer dar, sondern im Ver-
gleich zu einer Beauftragung Externer auch 
eine große Kostenersparnis. 
Im Gegensatz zu Berufssoldaten (vgl. § 10 
Abs. 2 WG 2001) gab es bis Ende November 
2019 bei Angehörigen des Milizstandes kei-
ne Regelungen hinsichtlich des Endes der 
Wehrpflicht über das 50. bzw. 65. Lebens-
jahr hinaus, womit auch in jenen Fällen, 
in denen die grundsätzliche Bereitschaft 
der Betroffenen gegeben war, auf die ent-
sprechenden Expertisen im Rahmen einer 
Wehrdienstleistung nicht mehr zurückge-
griffen werden konnte. 
Daher wurde durch das Wehrrechtsände-
rungsgesetz 2019 mit Wirkung vom 1. De-
zember 2019 eine Möglichkeit geschaffen, in 
spezifischen Einzelfällen und ausschließlich 
mit ausdrücklicher Zustimmung der Betrof-
fenen das Ende ihrer jeweils bestehenden 
Wehrpflicht bescheidmäßig aufzuschieben, 
womit in diesen spezifischen Einzelfällen die 
Möglichkeit einer Leistung eines Wehrdiens-
tes über die oben angeführten Altersgrenzen 
hinaus, gegeben ist. 

VERLÄNGERUNG DER WEHRPFLICHT



5

INFORMATION

Die erstmalige Mobilmachung von Tei-
len der „Miliz“ und die Heranziehung von 
Grundwehrdienst leistenden Soldaten zum 
Aufschubpräsenzdienst zu Beginn der CO-
VID-19-Pandemie stellte die Praxistaug-
lichkeit des österreichischen Milizsystems 
unter Beweis, zeigte jedoch auch scho-
nungslos Schwächen im System auf. 
So wurde etwa festgestellt, dass im Um-
gang mit Storno- und Rückreisekosten für 
bereits gebuchte Urlaubsreisen auf Grund 
der Heranziehung zum Einsatz- oder Auf-
schubpräsenzdienst keine einheitliche Ver-
waltungsvollzugspraxis besteht. 
Um künftig in diesem Bereich mehr Rechts-
sicherheit und damit auch Wertschätzung 
gegenüber den Soldaten garantieren zu 
können, wurde im Rahmen des Projektes 
„UNSER HEER“ unter anderem die im Fol-
genden vorgestellte Maßnahme erarbeitet 
und umgesetzt.

EINLEITENDE BEMERKUNGEN
Zweck des Heeresgebührengesetzes 2001 
– HGG 2001 ist eine umfassende finanzielle 
Entschädigung aller Soldaten die Präsenz- 
oder Ausbildungsdienst leisten für das ih-
nen auf Grund der jeweiligen Wehrdienst-
leistung Entgangene zu gewährleisten.
Dies erfolgt insbesondere durch den Ersatz 
des Einkommensentganges, welche auch 
die Pauschalentschädigung umfasst bzw. 
die Familien- und Wohnkostenbeihilfe. 
Dieses Entschädigungssystem ist für die 
friedensmäßigen Einberufungen erprobt 
und geeignet, soll darüber hinaus jedoch 
speziell für den Mobilmachungs-/Einsatz-
fall angemessene finanzielle Rahmenbe-
dingungen schaffen.

EINSATZ- UND 
AUFSCHUBPRÄSENZDIENST
Da der persönliche Anwendungsbereich we-
sentlich für das Verständnis der vorgestell-
ten Maßnahme ist, darf an dieser Stelle kurz 
auf die Legaldefinition der betreffenden Prä-
senzdienstarten eingegangen werden.
Der Einsatzpräsenzdienst bildet das zen-
trale Element des Milizsystems. Es han-
delt sich dabei um die Heranziehung von 

Wehrpflichtigen des Miliz- und Reser-
vestandes nach § 23a Abs. 1 Wehrgesetz 
2001 – WG 2001. 
Voraussetzung dafür ist eine Verfügung des 
Bundesministers für Landesverteidigung 
innerhalb der ihm von der Bundesregierung 
erteilten Ermächtigung bis zu einer Ge-
samtzahl von 5.000 Wehrpflichtigen, zu der 
auch Soldaten im Aufschubpräsenzdienst 
gerechnet werden. 
Eine darüberhinausgehende Mobilmachung 
hat der Bundespräsident zu verfügen. Grund-
erfordernis eines Einsatzpräsenzdienstes ist 
stets ein Einsatz
∆ zur militärischen Landesverteidigung, 
∆ zum Schutz der verfassungsmäßigen 

Einrichtungen und ihrer Handlungsfähig-
keit und der demokratischen Freiheiten 
der Einwohner sowie die Aufrechterhal-
tung der Ordnung und Sicherheit im Inne-
ren überhaupt oder 

∆ zur Hilfeleistung bei Elementarereignis-
sen und Unglücksfällen außergewöhnli-
chen Umfanges.

Beim Aufschubpräsenzdienst kann im Ge-
gensatz dazu nach § 23a Abs. 2 WG 2001 
bei außergewöhnlichen Verhältnissen die 
Entlassung von Wehrpflichtigen bei der Be-
endigung
∆ des Grundwehrdienstes,
∆ eines Wehrdienstes als Zeitsoldat,
∆ einer Milizübung,
∆ einer freiwilligen Waffenübung 
 oder 
∆ eines Funktionsdienstes
vorläufig aufgeschoben werden.
 

Ein Einsatz nach § 2 Abs. 1 lit. a bis c WG 
2001 ist dabei nicht zwingend voraus-
gesetzt, jedoch muss zum Zeitpunkt der 
rechtskräftigen Heranziehung eine der 
oben genannten Präsenzdienstarten ge-
leistet werden. Hinsichtlich der Verfü-
gungsmodalitäten darf auf die Ausführun-
gen zum Einsatzpräsenzdienst sinngemäß 
verwiesen werden.
Es ist davon auszugehen, dass die Entschei-
dung über eine Einberufung zum Einsatz-
präsenzdienst bzw. über einen Aufschub von 
Präsenzdiensten durch die politische Füh-
rung nur unmittelbar vor oder während ge-
samtstaatlichen Krisen oder Sicherheitsbe-
drohungen, allen voran im Verteidigungsfall, 
getroffen wird. Diese Präsenzdienstarten 
stellen daher stets eine Ausnahme dar.

PROBLEMSTELLUNG
§ 17 Abs. 2 HGG 2001 sieht für alle Sol-
daten, die einen Präsenz- oder Ausbil-
dungsdienst leisten, einen Ersatz des 
Mehraufwandes bei Nichtantritt oder Un-
terbrechung einer bereits genehmigten 
Dienstfreistellung vor. 
Soweit keine Dienstfreistellung durch das 
vorgesetzte Kommando während eines 
Präsenz- oder Ausbildungsdienstes vor-
liegt, begründet diese Norm daher keinen 
Anspruch auf Aufwandsersatz. Dies ist 
grundsätzlich mit den dienstrechtlichen 
Bestimmungen (§ 77 Abs. 2 Beamten-
dienstgesetz 1979 – BDG 1979, § 28 Abs. 
2 Vertragsbedienstetengesetz 1948 – VBG 
1948) vergleichbar. 

ERSATZ VON STORNO- 
UND RÜCKREISEKOSTEN
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So besteht kein Anspruch auf Ersatz des 
Mehraufwandes, der bereits vor Eintritt in 
das jeweilige Dienstverhältnis begründet 
wurde und in keinem Zusammenhang mit 
einem verfügten Erholungsurlaub steht.
Im Rahmen der zuvor beschriebenen, für 
Wehrpflichtige jedenfalls verpflichtende, Prä-
senzdienste führt die derzeit gültige Rechts-
lage in Einzelfällen jedoch zu besonderen 
Härten. Insbesondere bei bereits gebuchten 
oder angetretenen Urlaubsreisen kann es im 
Falle einer zum Zeitpunkt der Buchung der 
Urlaubsreise nicht vorhergesehenen Einberu-
fung zu einem Einsatzpräsenzdienst oder He-
ranziehung zu einem Aufschubpräsenzdienst 
zu erheblichen finanziellen Nachteilen für den 
Anspruchsberechtigten kommen. 
Neben Storno- und Rückreisekosten im 
Rahmen von Urlaubsreisen (Flug, Hotel, 
Mietwagen etc.) kommen aber auch allfäl-
lig anfallende Kosten durch die Stornierung 
von Sport-, Kultur-, Bildungs- und sonsti-
gen Veranstaltungen, wie Turnieren, Kon-
zerten, Seminaren oder Kursen in Betracht.

NEUERUNG IM VOLLZUG
Bei den oben beschriebenen Härtefällen 
wird künftig ressortweit einheitlich, rasch 
und nachvollziehbar ein finanzieller Aus-
gleich in Form des Härteausgleichs nach 
§ 56 HGG 2001 geleistet. 
Demnach sind allen Soldaten, die zu einem 
Einsatzpräsenzdienst einberufen wurden 
oder deren Entlassung aus dem Grund-
wehrdienst, einer Milizübung, einer freiwil-
ligen Waffenübung, einem Funktionsdienst 
oder einem Wehrdienst als Zeitsoldat auf-
geschoben wurde, der notwendigerweise 
entstandene, tatsächliche Mehraufwand bei 
Nichtantritt oder Unterbrechung einer Ur-
laubsreise oder sonstigen Veranstaltungen 
(Storno- und Rückreisekosten) zu ersetzen.

WIE IST DEMNACH KÜNFTIG 
VORZUGEHEN?
Die in Frage kommenden Anspruchsbe-
rechtigten werden im Anlassfall über diese 
Regelung und alle Einzelheiten informiert. 
Die folgenden Ausführungen geben daher 
nur einen kurzen Überblick über die künftige 
Vorgehensweise.
Vorweg wäre zu beachten, dass ein finan-
zieller Ausgleich stets erst nach Zahlung 
durch den Anspruchsberechtigten an den 
jeweiligen Vertragspartner sowie unter Be-
rücksichtigung etwaiger Versicherungsleis-
tungen geleistet werden kann. 

Die Meldung eines entsprechenden Mehr-
aufwandes hat ohne unnötigen Aufschub 
ab Kenntnis des heranstehenden Präsenz-
dienstes an das Heerespersonalamt (HPA) 
und das mobilmachungsverantwortliche 
Kommando zu erfolgen. Das für die kon-
krete Durchführung zuständige HPA kann 
zudem die Vorlage geeigneter Nachweise, 
etwa Stornorechnungen oder Kontoauszü-
ge, anfordern. 
Eine Mehraufwandsmeldung, die einer Aus-
gleichszahlung grundsätzlich zugänglich 
wäre, kann jedoch spätestens drei Jahre 
nach Entlassung aus dem Einsatzpräsenz-
dienst bzw. Aufschubpräsenzdienst nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
Es wird daher angeraten, in den Präsenz-
dienstzeitraum fallende Urlaubsreisen oder 
Veranstaltungen unverzüglich zu melden. 
Dies insbesondere dann, wenn Kosten an-
gefallen sind, die nicht vom Vertragspartner, 
einer Reiseversicherung oder von sonstiger 
Stelle ersetzt werden.
Als Anhalt für das Ausmaß des finanziel-
len Ausgleichs gilt, dass durch tatsächlich 
angefallene Kosten, weil eine Urlaubsreise 
oder Veranstaltung durch den Anspruchs-
berechtigten selbst nicht angetreten bzw. 
besucht werden kann, dieser jedenfalls ei-
nen finanziellen Nachteil erleidet. Es trifft 
diesen aber gleichzeitig die Schadensmini-
mierungspflicht. 
Diese umfasst z.B. eine rechtzeitige kos-
tenfreie Stornierung oder Umbuchung, eine 
angemessene Wahl des Transportmittels 
für die Rückreise, aber auch die Abklärung 
einer etwaigen Dienstfreistellung für den 
betreffenden Zeitraum mit dem jeweiligen 
Kommandanten. 

Bei geringfügigen Beträgen, z.B. bei Ki-
notickets, wird eine besondere Härte im 
Vergleich zu den Bezügen des Anspruchs-
berechtigten nach dem HGG 2001 aber re-
gelmäßig nicht vorliegen.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist 
auch ein Mehraufwand von im gemeinsa-
men Haushalt lebenden nahen Angehörigen 
ersatzfähig. 
Dies trifft insbesondere dann zu, wenn na-
hen Angehörigen der Antritt oder die Fort-
setzung der Urlaubsreise oder der Besuch 
der Veranstaltung ohne den Anspruchsbe-
rechtigten nicht zumutbar ist. 
Ein Urlaubsantritt oder eine Fortsetzung 
des Urlaubs der nahen Angehörigen allein 
im Inland bei Verwandten oder Freunden 
wird in der Regel zumutbar sein; nicht da-
gegen bei einer Fernreise.

ZUSAMMENFASSUNG
Auch wenn entsprechende Anlassfälle 
glücklicherweise selten sind, hat gerade 
die COVID-19-Pandemie drastisch vor Au-
gen geführt, wie wichtig eine umfassende 
Vorbereitung auf derartige Ausnahmesitua-
tionen ist. Dazu zählt auch ein einsatztaug-
liches und adäquates Besoldungs- und Ent-
schädigungssystem. 
Die nunmehr vorgestellte Maßnahme soll 
einerseits dazu beitragen, dem Bundesheer 
im Mobilmachungsfall die größtmöglichen 
personellen Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen. Andererseits für alle Betroffenen 
eine einheitliche, rasche und nachvollzieh-
bare Entschädigung im Falle besonderer 
Härten ermöglichen.

Kmsr Mag. Karl-Heinz Seyser, Olt, PersA

INFORMATION
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RECHTSSTELLUNG UND 
ALLGEMEINE PRÜFUNGS-
KOMPETENZ
Gemäß § 57 Abs. 1 des Militärbefugnisge-
setzes (MBG) ist zur Prüfung der Rechtmä-
ßigkeit von Maßnahmen der nachrichten-
dienstlichen Aufklärung und Abwehr bei der 
Bundesministerin für Landesverteidigung 
ein Rechtsschutzbeauftragter mit zwei 
Stellvertretern eingerichtet.
Diese Organe sind bei der Besorgung der 
ihnen nach dem MBG zukommenden Auf-
gaben unabhängig und weisungsfrei. Sie 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Der 
Rechtsschutzbeauftragte und seine Stell-
vertreter haben gleiche Rechte und Pflich-
ten. Sie werden vom Bundespräsidenten 
auf Vorschlag der Bundesregierung nach 
Anhörung der Präsidenten des Nationalrates 
sowie der Präsidenten des Verfassungsge-
richtshofes und des Verwaltungsgerichts-
hofes auf die Dauer von fünf Jahren bestellt 
(qualifiziertes Bestellungsverfahren). 
Wiederbestellungen sind zulässig. Derzeit 
(Stand 1. Jänner 2021) übt Sektionschef i.R. 
Dr. Alfred MAYER die Funktion des Rechts-
schutzbeauftragten aus. Seine Stellvertreter 
sind Senatspräsident des OGH i.R. Prof. Dr. 
Ernst MARKEL und Universitätsprofessor Dr. 
Sigmar STADLMEIER, LL.M.

BEFUGNISSE
Dem Rechtsschutzbeauftragten sind zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben jederzeit 
Einsicht in alle erforderlichen Unterlagen und 
Aufzeichnungen zu gewähren, auf Verlangen 

Abschriften oder Kopien einzelner Aktenstü-
cke unentgeltlich auszufolgen und alle erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen.
Insofern kann ihm gegenüber Amtsver-
schwiegenheit nicht geltend gemacht wer-
den. Dies gilt jedoch nicht für Auskünfte und 
Unterlagen über die Identität von Personen 
oder über Quellen, deren Bekanntwerden 
die nationale Sicherheit oder die Sicherheit 
von Menschen gefährden würde, und für 
Abschriften und Kopien, wenn das Bekannt-
werden der Information die nationale Si-
cherheit oder die Sicherheit von Menschen 
gefährden würde.
Dem Rechtsschutzbeauftragten ist jeder-
zeit Gelegenheit zu geben, die Durchfüh-
rung der von ihm zu kontrollierenden Maß-
nahmen zu überwachen und alle Räume zu 
betreten, in denen Aufnahmen oder sons-
tige Überwachungsergebnisse aufbewahrt 
werden. Darüber hinaus hat er die Einhal-
tung der Pflicht zur Richtigstellung oder Lö-
schung nach den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu überwachen.

BERICHTERSTATTUNG
Der Rechtsschutzbeauftragte erstattet ge-
mäß § 57 Abs. 5 MBG der Bundesministerin 
für Landesverteidigung jährlich bis spätes-
tens 31. März einen Bericht über seine Tätig-
keit im abgelaufenen Kalenderjahr. Die Bun-
desministerin für Landesverteidigung hat 
diesen Bericht auf Verlangen dem ständigen 
Unterausschuss des Nationalrats zur Prü-
fung von nachrichtendienstlichen Maßnah-
men zur Sicherung der militärischen Landes-

verteidigung im Rahmen des Auskunfts- und 
Einsichtsrechts nach Art. 52a Abs. 2 B-VG 
zugänglich zu machen, wodurch das Parla-
ment eine spezielle Kontrollfunktion über die 
Nachrichtendienste ausüben kann.

FUNKTIONSFÄHIGKEIT
Nach § 57 Abs. 3 MBG hat die Bundesminis-
terin für Landesverteidigung dem Rechts-
schutzbeauftragten das zur Bewältigung 
seiner administrativen Tätigkeit notwendige 
Personal zur Verfügung zu stellen und für 
seine Sacherfordernisse aufzukommen. Das 
zugewiesene Personal des Bundesministe-
riums für Landesverteidigung wird entspre-
chend den Aufträgen des Rechtsschutzbe-
auftragten tätig und ist bei Tätigkeiten in 
Angelegenheiten des Rechtsschutzbeauf-
tragten ausschließlich an dessen Weisun-
gen gebunden.

WEISUNGSFREIHEIT
Der Rechtsschutzbeauftragte und seine 
Stellvertreter sind in ihrer Funktion gemäß 
Art. 20 Abs. 2 B-VG weisungsfrei und können 
nicht abberufen werden. Eine Einschrän-
kung der Befugnisse, Rechte und Pflichten 
des Rechtsschutzbeauftragten kann vom 
Nationalrat nur in Anwesenheit von min-
destens der Hälfte der Mitglieder mit einer 
Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden (Verfas-
sungsbestimmung des § 57 Abs. 7 MBG). 
Diese Institution ist somit im Ergebnis in 
ihrer Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit 
verfassungsrechtlich abgesichert.

DER RECHTSSCHUTZBEAUFTRAGTE
nach § 57 Militärbefugnisgesetz

B ∆ Ü ∆ R ∆ G ∆ E ∆ R ∆ S ∆ E ∆ R ∆ V ∆ I ∆ C ∆ E
Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr

1070 Wien, Mariahilfer Straße 24

Tel.: 050 201/99 16 55 oder 050 201/10 21 160 aus ganz Österreich
Fax: 050201/101 71 11, buergerservice@bmlv.gv.at

Die Bürgerservicestelle des Bundesministeriums für Landesverteidigung steht Ihnen als Auskunfts- und Kontaktstelle 
unbürokratisch für sämtliche Probleme, die mit dem Bundesheer zusammenhängen, zur Verfügung.
Die Bandbreite erstreckt sich dabei von Anliegen im Zusammenhang mit der Leistung eines Präsenzdienstes, über 
 Angelegenheiten des Geldes und der Gesundheit bis hin zu Information über Ausbildungsgänge, Veranstaltungen, u. v. a. 
Die Kontaktaufnahme kann telefonisch, schriftlich, mittels FAX, E-Mail oder persönlich erfolgen.
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BEFUGNISSE, RECHTE 
UND PFLICHTEN
Der Rechtsschutzbeauftragte ist somit ein 
weisungsfreies, unabhängiges und nicht 
abzuberufendes Organ der Verwaltung, 
das außerhalb der allgemeinen Hierarchie 
des Bundesministeriums steht. Zu den 
verfassungsgesetzlich gesicherten Befug-
nissen, Rechten und Pflichten gehört vor 
allem Verwaltungshandlungen der militäri-
schen Nachrichtendienste in bestimmten 
Rechtsbereichen zu genehmigen oder bei 
mangelnder gesetzlicher Deckung die Ge-
nehmigung zu verweigern bzw. die Fortset-
zung von bereits in besonderen Fällen ohne 
Genehmigung begonnenen Maßnahmen im 
Bedarfsfalle zu untersagen.
Seine zentrale Aufgabe ist es, quasi stellver-
tretend für die von Maßnahmen der nach-
richtendienstlichen Aufklärung oder Abwehr 
Betroffenen – als Organ mit spezifischer 
Zuständigkeit – über die Rechtmäßigkeit 
des Verwaltungshandelns der Nachrich-
tendienste zu wachen. Beim Rechtsschutz-
beauftragten handelt es sich also um eine 
Rechtsschutzeinrichtung, die darauf abzielt, 
im Interesse der Betroffenen das verfas-
sungsrechtlich gebotene Mindestmaß an 
faktischer Effizienz des Rechtsschutzes bei 
Maßnahmen der nachrichtendienstlichen 
Aufklärung oder Abwehr zu gewährleisten.

SPEZIELLE KONTROLL- UND 
ZUSTIMMUNGSKOMPETENZ 
NACH § 22 ABS. 8 MBG
Gemäß der Verfassungsbestimmung des 
§ 22 Abs. 8 MBG haben die militärischen 
Organe und Dienststellen der nachrich-
tendienstlichen Aufklärung oder Abwehr 
den Rechtsschutzbeauftragten vor Daten-
ermittlungen wie spezielle Telekommuni-
kationsabfragen nach § 22 Abs. 2b MBG, 
Observation, verdeckte Ermittlung sowie 
Datenermittlung mit Bild- und Tonaufzeich-
nungsgeräten unverzüglich unter Angabe 
der für die Ermittlung wesentlichen Gründe 
in Kenntnis zu setzen und die Bundesminis-
terin für Landesverteidigung hievon zu ver-
ständigen.
Die angekündigten Ermittlungen dürfen erst 
nach Vorliegen einer entsprechenden Zu-
stimmung des Rechtsschutzbeauftragten 
begonnen werden. Ohne die Zustimmung 
des Rechtsschutzbeauftragten dürfen die-
se Datenermittlungen nach Kenntnisnah-
me durch den Rechtsschutzbeauftragten 
nur dann sofort begonnen werden, wenn 
bei weiterem Zuwarten ein nicht wieder gut 
zu machender schwerer Schaden für die 
nationale Sicherheit, für die Sicherheit von 
Menschen oder für die Einsatzbereitschaft 
des Bundesheeres eintreten würde. Solche 
Ermittlungen sind sofort zu beenden, wenn 

der Rechtsschutzbeauftragte dagegen Ein-
spruch erhebt. Daraus ergibt sich, dass jede 
die Zustimmung verweigernde Äußerung 
den Beginn einer beantragten Ermittlung 
direkt unterbindet.
Im Ergebnis erfolgte auch ein Übergang 
eines Teiles jener Befehlsgewalt, die bisher 
gemäß Artikel 80 Abs. 3 B-VG der Bundes-
ministerin für Landesverteidigung alleine 
zustand, und zwar insoweit, als ein Ein-
spruch des Rechtsschutzbeauftragten ge-
gen Datenermittlungen die militärischen 
Organe und Dienststellen bindet und die 
Bundesministerin Gegenteiliges rechtmä-
ßig nicht mehr anordnen kann. Dass aus 
der Bundesverfassung ableitbare Organisa-
tionskonzept erfordert sonst generell eine 
Unterstellung der hoheitlich zu besorgen-
den Verwaltungstätigkeiten unter die Kom-
petenz der obersten Organe im Sinne des 
Art. 19 Abs. 1 B-VG. Die Verfassungsbestim-
mung des § 22 Abs. 8 MBG hat also mit Be-
zug auf die Organisationsstruktur innerhalb 
des Bundesministeriums für Landesvertei-
digung eine Änderung des Organisations-
konzeptes gebracht.

MinR Mag. Christoph Ulrich, DiszBW

NEUE AUSBILDUNG ZUM IKT-OFFIZIER IST GEPLANT

Digitale Funksysteme und komplexe Computernetzwerke erhöhen die Führungs- und Einsatzfähig-
keit, Effektivität und Effizienz. Gleichzeitig steigern sich auch die Komplexität und die Risiken durch 
Angriffe auf diese IKT-Systeme.
Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wurde ein Fachhochschul-Bachelorstudiengang mi-
litärische Informations- und Kommunikationstechnologische Führung an der Ther MilAk geplant.

Diese Ausbildung soll die zukünftigen IKT-Offiziere für den Einsatz von IKT-Systemen, der Elektronischen 
Kampfführung sowie zu Spezialisten für den Betrieb und die Überwachung von militärischen Einsatz-
netzwerken befähigen. Sie erhalten darüber hinaus alle Kenntnisse und Fertigkeiten, um die Führung der 
ihnen unterstellten Soldaten in den Führungsunterstützungskompanien sicherzustellen.

Die Zugangsvoraussetzungen sind ident mit denen der Ausbildung zum Truppenoffizier; ebenso der 
grundsätzliche Ablauf, der aus drei Abschnitten besteht:
∆ Kaderanwärterausbildung 1,
∆ Kaderanwärterausbildung 2/Jg/BOA,
∆ Truppenoffiziersausbildung (IKT-Offizier).

Vorbehaltlich der Genehmigung wird der FH-BaStg Mil-IKT-Fü im September 2022 beginnen.
Nähere Informationen dazu finden sich auf der Homepage der Militärakademie unter

https://www.milak.at/ikt-offizier
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… und die Notwendigkeit, Fähigkeitslücken 
zu schließen. Seit Gründung der ehemaligen 
Heeresversorgungsschule (heute Heereslo-
gistikschule – HLogS) im Jahr 1972 werden 
an dieser militärischen Bildungseinrichtung 
u.a. Munitionstechniker und Kampfmittel-
beseitiger ausgebildet. 
Die raschen Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Munitionstechnik, vor allem aber die 
speziellen Einsatzszenarien, wie beispiels-
weise die Beseitigung von improvisierten 
Spreng- und Brandvorrichtungen (Improvi-
sed Explosive Device – IED) haben die Aus-
bildung in den vergangenen Jahren nach-
haltig geprägt. 
Wenngleich in beinahe allen Szenarien die 
Entschärfung schieß- oder sprengtech-
nisch, oft unter Hilfestellung von fernge-
lenkten Manipulatoren erfolgt, bleibt für 
wenige Fälle, um etwaige Kollateralschäden 
zu vermeiden, nur das Unschädlichmachen 
direkt am Objekt. 
Dies braucht ein hohes Maß an zusätzlichem 
Wissen und neuen Techniken. Die Munitions-
fachleute der HLogS haben diese Fähigkeits-
lücken schon vor Jahren erkannt und darauf-
hin erste Initiativen gestartet. 
Die Teilnahme an Spezialausbildungen, in-
ternationalen Konferenzen und Workshops, 
Networking-Sessions aber auch Kontakt-
aufnahme mit internationalen Organisati-
onen und Agenturen haben dazu geführt, 
dass im Jahr 2010 die neuen Fähigkeiten 
durch die EDA (European Defence Agency) 
festgelegt, und in den Folgejahren in natio-
nalen, danach multinationalen Lehrgängen 
an der HLogS umgesetzt wurden. 
Unter der Schirmherrschaft der EDA fan-
den 2014 bis 2017 jährliche Grund- und 
Speziallehrgänge sowie die Übungsserie 
(EUROPEAN GUARDIAN) unter der Füh-
rung von Österreich und der Teilnah-
me von Deutschland, Irland, Italien und 
Schweden statt.
Das Team der Handentschärfer ist in den 
Folgejahren an dieser Herausforderung 
stetig gewachsen, sodass es eine logische 
Konsequenz war, einen Schritt weiterzuge-
hen und multinationale Lehrgänge für ma-
nuelle Handentschärfung – „Manual Neut-
ralisation Techniques Courses & Exercises 
(MNT C&E)“ anzubieten.

Die jahrelange erfolgreiche Zusammenar-
beit mit der EDA und den teilnehmenden 
Nationen legten schließlich den Grund-
stein für die Errichtung des multinationalen 
Hand entschärferzentrums, European Cen-
tre for Manual Neutralisation Capabili-
ties „ECMAN“ an der HLogS. Mit 1. Jänner 
2018 hat dieses einzigartige Europäische 
Zentrum für Handentschärfer offiziell den 
Betrieb aufgenommen.
Heute sind in dem Top-Zentrum insgesamt 
14 Experten aus 7 Nationen (AUT, CZE, DEU, 
FIN, IRL, ITA, SWE) tätig. Österreich stellt als 
Lead Nation den Betrieb dieses Handent-
schärferzentrums durch die Bereitstellung 
von Personal, Ausbildungsinfrastruktur, 
Unterkunft und Verpflegung sowie Ver-
brauchsmaterialien sicher.

AUFTRAG UND  
LEISTUNGSPORTFOLIO
Der Grundauftrag liegt einerseits in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung von interna-
tionalen Handentschärfern einschließlich 
der Durchführung von Übungen, der Wei-
terentwicklung von Fähigkeiten sowie der 
fachbezogenen Beratung von Experten und 
Institutionen, andererseits in der umfas-
senden Weiterentwicklung der Fähigkeit 
Handentschärfung.

Die modulare Ausbildungsstruktur gliedert 
sich in die Basisausbildung MNT (Manual 
Neutralisation Techniques) und den darauf 
aufbauenden Spezialausbildungen. In der 
fünfwöchigen, herausfordernden Basisaus-
bildung – MNT werden Kenntnisse, Fertig-
keiten und Fähigkeiten in den Bereichen 
Elektronik, Sensorik, Zünder- und Schalt-
kreisdiagnostik vermittelt und im Rahmen 
von „Mini-Tasks“ trainiert. 
Die Abschlussprüfung der Basisausbil-
dung-MNT erfolgt im Zuge einer viertä-
gigen Übung. Der nunmehr ausgebildete 
MNT-Operator (Handentschärfung von 
komplexen Sprengmitteln) benötigt regel-
mäßiges Training, um das erworbene Wis-
sen und die gelernten Fertigkeiten auf ei-
nem guten Niveau erhalten zu können.
Zu den weiterführenden Spezialausbildun-
gen zählen unter anderem „CBRN MNT-Cour-
ses“ (Chemical, Biological, Radiological, Nuc-
lear), Refresher-Kurse aber auch spezielle 
Lehrgänge, welche auf die aktuellen Heraus-
forderungen abgestimmt sind. 
Erst mit positiver Absolvierung der Spezial-
ausbildungen ist die Erreichung des zweiten 
Levels, nämlich des MNT-Instructors (Mit-
wirkung beim Herstellen komplexer Spreng-
mittel, einschließlich der Verwendung als 
Ausbilder für die MNT-Ausbildung) möglich.

AM ANFANG STAND DIE NEUGIER ...
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Die letzte und zugleich höchste Ebene er-
streckt sich auf die Erreichung des MNT-
Evaluators, wo in mehrjähriger Verwendung 
bei ECMAN umfassende technische Mög-
lichkeiten erlernt werden, um realistische 
Szenarien in die nationale Ausbildung als 
Leitender einbinden zu können.

MÖGLICHE 
EINSATZSZENARIEN
Die Handentschärfer greifen dann ins 
Geschehen ein, wenn die Verwendung 
von ferngesteuerten Robotern oder eine 
kontrollierte Sprengung von Sprengvor-
richtungen nicht möglich ist. Die Palette 
möglicher Einsätze für diese Entschär-
fungsexperten ist breit gefächert und 
erstreckt sich beispielsweise von terro-
ristischen Dirty-Bomb-Szenarien, über 
die Beseitigung von IED´s (Improvised 
Explosive Device – behelfsmäßig herge-
stellte Sprengkörper) mit chemischer, 
biologischer oder strahlender Wirkung 
bis hin zu Unterstützungsleistungen von 
Spezialeinsatzkräften.
Sie leisten des Weiteren einen erheblichen 
Beitrag zum Schutz kritischer Infrastruktur 
und in der forensischen Arbeit im Rahmen 
von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.
Angriffe und Anschläge unterschiedlicher 
terroristischer Gruppierungen oder Einzel-
täter auf unserem Kontinent haben uns vor 
Augen geführt, wie wichtig es ist, rasch und 

professionell zu reagieren und die sicher-
heitsrelevanten Maßnahmen auf diese Be-
drohungsszenarien anzupassen.
Die Geschehnisse der vergangenen Jahre 
belegen, dass sich die Sicherheitslage in Eu-
ropa nicht gerade beruhigend darstellt, und 
spätestens seit dem Terroranschlag im Jahr 
2020 in Wien wurde klar, dass auch Österreich 
längst keine Insel der Seligen mehr ist.
Für einen kleinen Teilbereich in der kom-
plexen Bedrohungslandschaft stehen die 
Experten der Handentschärfung für ihren 
Einsatz bereit. Wenn die Spezialisten ein-
gesetzt werden und Hand anlegen müssen, 
wissen sie, dass sie sich in die Todeszone 
begeben müssen und somit die absolute 
Ultima Ratio darstellt.

HERAUSFORDERUNGEN 
DER HANDENTSCHÄRFER
Müssen die Handentschärfer direkt an dem 
behelfsmäßigen Sprengkörper arbeiten, 
weil eine Neutralisierung mittels Roboter 
oder eine Fernauslösung nicht möglich ist, 
ist höchste Vorsicht geboten.
Die rasanten technischen Entwicklungen im 
Bereich der hochsensiblen Auslösekompo-
nenten und die herausragenden Kenntnisse 
der Täter bei der Herstellung solcher IED‘s 
machen den Job besonders gefährlich.
Licht-, erschütterungs-, schall- oder 
temperaturempfindliche Auslösemecha-
nismen, aber auch Zeitschaltuhren und 

Funkauslöser verlangen von den Handent-
schärfern ein umfassendes, theoretisches 
und praktisches Wissen und ein hohes 
Maß an Präzision.

NOTWENDIGE FÄHIGKEITEN
In der fundierten und intensiven Basisaus-
bildung zum Handentschärfer werden um-
fassende Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse erworben. Neben logischem, 
strukturiertem und analytischem Denken 
erwerben die Lehrgangsteilnehmer fundier-
te Kenntnisse über die Risikoanalyse. 
Handentschärfer müssen bei ihren Ein-
sätzen jegliche Gefahren für Personen 
und der Umwelt identifizieren und darauf 
reagieren können. Aufgrund der vielfälti-
gen Verwendung von Elektronikkompo-
nenten, die als Auslöser fungieren können, 
müssen Handentschärfer über ein ausge-
zeichnetes Wissen in der Elektrotechnik 
bzw. Elektronik verfügen, um die komple-
xen Schaltkreise analysieren und neutrali-
sieren zu können.
Handentschärfer sind verständlicherwei-
se enormen psychischen Belastungen 
ausgesetzt. Jede falsche Bewegung oder 
jeder falsch durchgetrennte Draht kann 
augenblicklich zum Tod führen. Um diesen 
psychologischen Anforderungen über-
haupt gerecht werden zu können, fließen 
auch psychologische Inhalte in die Ausbil-
dung ein.

INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT
Der internationalen Zusammenarbeit und 
dem gezielten Informationsaustausch 
zwischen den teilnehmenden Nationen 
kommt im ECMAN-Projekt eine entschei-
dende Bedeutung zu. Nur durch regelmäßi-
ge Meetings, gemeinsame Lehrgänge und 
Übungen mit den teilnehmenden Nationen 
konnte in den vergangenen Jahren ein welt-
weites Netzwerk auf höchstem Niveau auf-
gebaut werden.
Nationale Alleingänge sind auf dem Gebiet 
der Handentschärfung keinesfalls zielfüh-
rend. Vielmehr werden das Wissen und die 
Erfahrungen gesammelt und in der Ausbil-
dung gezielt verarbeitet.
Nur durch die Implementierung internatio-
naler Erfahrungen, verbunden mit der per-
manenten Analysearbeit zu den aktuellen 
Entwicklungen beim Herstellen von IED’s, 
können die hohen Qualitätsstandards in der 
Ausbildung gehalten werden.
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WOHIN FÜHRT DER WEG?
Das ECMAN-Projekt ist fürs Erste auf sechs 
Jahre mit der Option auf eine Verlänge-
rung von weiteren sechs Jahren angelegt. 
Seit Jänner 2018 sind die abgetrennten 
Ausbildungszellen in der VPW-Kaserne be-
triebsbereit und die internationalen Hand-
entschärfer können dort ungestört ihre 
Arbeit verrichten.
Der Gesamtwert des Projektes beträgt für 
die Dauer von sechs Jahren 11,685 Mio. 
EUR. Dieser Betrag wird von den teilneh-
menden Nationen aufgebracht. Der Direktor 
von ECMAN, Obst Jürgen PIROLT, HLogS, hat 
über die ordnungsgemäße Verwendung der 
finanziellen Mittel jährlich einen Bericht an 
die EDA vorzulegen.
Der Fokus liegt in erster Linie auf der Weiter-
führung des Projektes über die ersten sechs 
Jahre hinaus. Zumal bei den mitwirkenden 
Nationen ein dringender Ausbildungsbedarf 
besteht, und an der HLogS bislang hervor-
ragende Arbeit geleistet wurde, darf davon 
ausgegangen werden, dass Österreich als 
Lead Nation mit der Weiterführung des 
Projektes beauftragt wird. Zudem ist an der 
HLogS nunmehr die notwendige Infrastruk-
tur geschaffen und erweitert worden.

LOGO DES ZENTRUMS
Das Abzeichen des Europäischen Zentrums 
für manuelle Handentschärfung wurde 
im Rahmen eines Wettbewerbes von den 
Schülerinnen und Schülern der Graphischen 
entwickelt. Die Graphische (Höhere Graphi-
sche Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt) 
ist die Nachbarschule der HLogS.
Zu ihr besteht seit Jahren ein partnerschaft-
liches Verhältnis. Aus den Einreichungen der 
60 Schülerinnen und Schüler wählte eine 
Fachjury zwei Vorschläge, aus deren Kom-
bination das Siegerlogo entstand.
Das ausgewählte Abzeichen in Form eines 
Schutzschildes beinhaltet die Buchstaben 
„EC-MAN“. Die Buchstaben sind nicht auf 
den ersten Blick erkennbar – ein Indiz dafür, 
dass auch das Zentrum unter strenger Ge-
heimhaltung arbeitet.
Der grüne Untergrund soll den militärischen 
Bezug darstellen, die weiße Farbe der Buch-
staben verweist symbolhaft auf die heraus-
ragenden Qualifikationen (Klugheit), aber 
auch auf die besondere Achtsamkeit (Ge-
nauigkeit) bei der Handentschärfung. Bleibt 
noch die schwarze Umrandung, die sich auf 
das Verborgene und das Unbekannte bei 
den IED´s bezieht.

RESÜMEE UND AUSBLICK
Die Implementierung dieses in Europa ein-
zigartigen Zentrums im Jänner 2018 stell-
te einen Meilenstein für die multinationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hand-
entschärfung dar.
Seither wird in dem Zentrum intensiv trai-
niert – die Auslastung ist mehr als zufrie-
denstellend. Die Nachfrage an Lehrgangs-
plätzen ist sehr hoch, zumal einerseits das 
ausgebildete MNT-Personal regelmäßiges 
Training benötigt, um die Fertigkeiten und 
Fähigkeiten erhalten zu können.
Andererseits können die teilnehmenden 
Nationen die im ECMAN-Zentrum angebo-
tene Ausbildung nicht in diesem Umfang 
und zu diesen Kosten bzw. in der entspre-
chenden Qualität im eigenen Land be-
werkstelligen.
Da die Experten der Handentschärfer 
ständig am Puls der Zeit arbeiten, wird es 
weiterhin notwendig sein, in Grundausbil-
dungs-, und Auffrischungslehrgängen auf 
die rasch ändernden Möglichkeiten bei der 
Herstellung und Auslösung der Sprengmit-
tel zu reagieren und diese in den jeweiligen 
Curricula zu berücksichtigen. Vor diesem 
Hintergrund wird künftig auch das Reper-
toire an Speziallehrgängen zu erhöhen sein.
Jedenfalls wird ECMAN weiterhin Training, 
Lehre und Forschung intensiv vorantreiben, 
um auch in Zukunft auf diesem hohen inter-

nationalen Niveau bleiben zu können. Das 
ECMAN-Team der HLogS hat in den vergan-
genen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass 
es in der Lage ist, ein multinationales Kom-
petenzzentrum aufzubauen und zur vollsten 
Zufriedenheit professionell zu führen.
Diese hohe Professionalität war die beste 
Werbung dafür, dass seitens der EDA in den 
kommenden Jahren ein weiterer Ausbau, 
respektive die Erhöhung der teilnehmenden 
Nationen, beabsichtigt ist.

ObstdhmfD OR Mag. Johannes Schlapschy, HLogS
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Die Frau Bundesministerin, Maga. Klaudia 
Tanner, hat mehrfach die Bedeutung der 
Miliz betont. Gemeinsam mit dem Milizbe-
auftragten, GenMjr Mag. Hameseder, wurde 
am 9. Juli 2020 die Umsetzung eines „Miliz-
pakets“ in der Höhe von 200 Mio. Euro be-
kannt gegeben. In der letzten Ausgabe der 
Milizinfo wurde über die Fahrzeugbeschaf-
fungen informiert.
Das Milizpaket umfasst verschiedene Aus-
rüstungs- und Ausstattungskategorien. Ziel-
richtung ist es, Milizverbände und präsente 
Verbände gleich auszurüsten. Wesentlicher 
Faktor für ein gemeinsames Auftreten und 
das Entwickeln eines Zusammengehörig-
keitsgefühls der Soldaten einer Armee stellt 
die persönliche Ausrüstung der Soldaten 
(z.B. Bekleidung, Kampfhelm) dar. 
Österreich ist eines der wenigen Länder, 
in dem bisher ein einfarbiger Kampfanzug 
(KAz03) getragen wird. 2016 fiel die Entschei-
dung zur Umstellung des einfarbigen KAz03 
auf einen Tarnanzug mit Mehrfarbentarn-
druck. Das in der Folge entwickelte Tarndruck-
muster bietet einen höheren Schutz gegen 
das Erkennen durch einen Gegner. 
Gleichzeitig konnten weitere notwendige Ver-
besserungsmaßnahmen in die Entwicklung 
einfließen. Der Tarnanzug wurde getestet und 
vorerst dem JgB 18 (2019) und dem PzGrenB 
13 (2020) zugeordnet. Nunmehr erfolgt über 
eine Ausschreibung die sukzessive Ablöse 
des derzeitigen Kampfanzuges. 
Ab Ende 2021 sollen jährlich zirka 5.000 
Soldaten mit dem neuen Tarnanzug aus-
gerüstet werden. Die Reihenfolge der 
Umrüstung wird durch das Kommando 
Streitkräfte vorgeschlagen und berück-
sichtigt alle Verbände und Einheiten des 
Bundesheers.

ABLÖSE DES SYSTEMS 
KAMPFANZUG 03 DURCH 
DEN TARNANZUG
Grundsätzlich ist der Umstieg auf Tarn-
druck bei all jenen Bekleidungsgegen-
ständen des Kampfanzuges vorgesehen, 
die als oberstes Bekleidungsstück getra-
gen werden dürfen.

In einem ersten Schritt wird mit der Umrüs-
tung nachfolgend angeführter Bekleidungs-
gegenstände (Basismodul) begonnen:

Kampfanzug 03 Tarnanzug

Hose: leicht Hose: leicht

Jacke: leicht Jacke: leicht

Jacke: schwer Jacke: schwer

Kappe: leicht Kappe: leicht

Hemd: Kurzarm Hemd: Kurzarm

Zusätzlich
(Combat Shirt) Tarnanzughemd

Langlebige Bekleidungsgegenstände wie 
Nässeschutzjacke und Nässeschutzhose 
sowie Teile der Rüstung sind hochwertige 
und auch relativ teure Gegenstände, die 
auch entsprechend lange genutzt werden 
sollen (5 bis 10 Jahre). Aus diesem Grund 
werden einzelne einfarbige Bekleidungs- 
und Rüstungsgegenstände noch länger das 
Bild der Soldaten prägen. 
Der insgesamt zeitlich gestaffelte Um-
stieg bei Bekleidung und Ausrüstung soll 
bewirken, dass die vorhandenen Beklei-
dungs- und Ausrüstungsgegenstände wirt-
schaftlich und das eingesetzte Steuergeld 
bestmöglich genutzt werden.

Parallel zur Entscheidung der Bekleidung wurde 
auch die Einführung eines neuen Kampfhelms 
vorgenommen. Der bisherige KEVLAR-Helm ist 
derzeit noch voll verwendbar, aber am Ende 
seiner technischen Lebenszeit angekommen. 

Der technologische Fortschritt bei den Ma-
terialien ermöglicht einen deutlich leichte-
ren Helm, der besser in der Lage ist, neue 
Zusatz ausrüstung, wie die Nachtsichtbrille, 
aufzunehmen. Dabei wird ein ergonomisch 
besseres Tragen ermöglicht. Beides wirkt 
sich verschiedenartig bei einer langen Trage-
dauer des Helms für die Soldaten aus.
Mit der Zuordnung der neuen Bekleidung 
und Helme zur Miliz soll das Motto „UNSER 
HEER“ unterstrichen werden.

GenMjr MMag. Norbert Huber, 
Leiter der Direktion Rüstung und Beschaffung im BMLV

WIR BESCHAFFEN FÜR UNSER HEER –  
DAS MILIZPAKET (TEIL 2) 
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Bis zum 31. Dezember 2021 besteht für 
Männer – welche nach den Bestimmungen 
des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz (ASVG) pensionsversichert sind – die 
Möglichkeit, ab dem vollendeten 62. Le-
bensjahr mit 45 „echten“ Beitragsjahren 
abschlagsfrei die Langzeitversicherten-
pension („Hacklerregelung“) in Anspruch 
zu nehmen. 
Diese Abschlagsfreiheit wurde zuletzt mit 
dem Pensionsanpassungsgesetz 2020 kurz 
vor den Nationalratswahlen im Herbst 2019 
wiedereingeführt, soll nun mit 1. Jänner 
2022 abgeschafft und durch den „Frühstar-
terbonus“ ersetzt werden.
Durch die Abschaffung der Abschlagsfrei-
heit für Pensionsleistungen bei langer Versi-
cherungsdauer wird daher die zuvor gelten-
de generelle Regelung wieder angewendet. 
Konkret bedeutet die gesetzliche Änderung, 
dass man zwar weiterhin mit dem auf die 
Vollendung des 62. Lebensjahres folgenden 
Monatsersten die „Hacklerregelung“ antre-
ten kann, hier aber wieder Abschläge von 
4,2 % pro Jahr bzw. 0,35 % pro Monat des 
Pensionsantrittes vor dem Regelpensions-
alter hinnehmen muss. 
Wird dieses Pensionsmodell drei Jahre vor 
dem Regelpensionsalter von 65 Jahren in 
Anspruch genommen, so reduziert sich da-
durch die Pensionsleistung um 12,6 %. Die 
durch die Regierung beschlossene Strei-
chung der Abschlagsfreiheit betrifft jedoch 
nicht nur die „Hacklerregelung“ sondern 
auch die Berufsunfähigkeits-, Invalidi-
täts- bzw. Erwerbsunfähigkeits-  sowie die 
Schwerarbeitspension, da auch hier ab dem 
Jahr 2022 generell wieder Abschläge zur 
Anwendung gelangen.
Der Abschlag bei diesen Pensionsmodellen 
beträgt pro Kalendermonat der früheren 
Inanspruchnahme ebenfalls 0,35 % (oder 
für je zwölf Kalendermonate 4,2 %), jedoch 
ist hier der maximale Abschlag mit 13,8 % 
gedeckelt.
Eine begünstigte Abschlagsberechnung 
besteht bei der Schwerarbeiterpension, da 
dieser lediglich 0,15 % pro Kalendermonat 
(bzw. für je zwölf Kalendermonate 1,8 %) der 
früheren Pensionsinanspruchnahme be-
trägt, sodass dieser maximal 9 % der Leis-
tung ausmachen kann.

benen Beitragszeiten besonders gewürdigt 
werden, da sich diese Zeiten der Erwerbstä-
tigkeit bisher nicht allzu positiv im jeweiligen 
Pensionskonto auswirkten. Diese frühen 
Zeiten einer Erwerbstätigkeit verbunden mit 
einem noch geringen Einkommen, tragen 
daher nur in geringer Weise zum Aufbau ei-
ner soliden Alterspension bei.
Grundsätzlich werden vom „Frühstarter-
bonus“ insgesamt mehr Versicherte pro-
fitieren, jedoch wird dieser hinkünftig den 
entstehenden Pensionsverlust (durch die 
wieder eingeführten Abschläge) nicht kom-
pensieren können. 
Auf lange Sicht werden Männer und Frau-
en gleichermaßen und unabhängig von der 
Pensionshöhe durch diesen Bonus einen 
Vorteil erlangen. Von der aktuellen Regelung 
profitieren jedoch in erster Linie Männer, 
was derzeit dem noch niedrigeren Regel-
pensionsalter von Frauen geschuldet ist. 
Erst jene Frauen, die ab dem 2. Juni 1968 
geboren sind, haben bereits das gleiche 
Regelpensionsalter wie Männer (65 Jahre) 
und auch diese hätten von der Abschlags-
freiheit der „Hacklerregelung“ nach 45 Bei-
tragsjahren wie die Männer in den Jahren 
2020/2021 profitieren können.
Einige Personengruppen werden besten-
falls einen Bruchteil von diesem Zuschuss 
erhalten, wie
∆ Berufseinsteiger, die erst nach Ablegung 

einer Matura zu arbeiten begonnen haben,
∆ Männer, die Präsenz- oder Zivildienst ge-

leistet haben,
∆ Lehrlinge, die ihre Lehre erst später be-

gonnen haben,
∆ Frauen, die vor dem 20. Lebensjahr Kinder 

bekommen haben.
Personen, die eine weiterführende akade-
mische Ausbildung absolvieren und erst 
danach ins Berufsleben einsteigen, können 
jedoch aus dem „Frühstarterbonus“ keinen 
Nutzen ziehen.

MinR Mag.iur. Anneliese Wallner, PersMkt

Eine im ASVG verankerte Übergangsregelung 
sichert die abschlagsfreie „Hacklerregelung“ 
jenen Personen, die die diesbezüglichen Vo-
raussetzungen spätestens bis Jahresende 
erfüllen. Sind die Voraussetzungen für die Ab-
schlagsfreiheit bis zum 31. Dezember 2021 
erreicht, so bleibt diese gewahrt, auch wenn 
das abschlagsfreie Pensionsmodell erst zu 
einem späteren Zeitpunkt (ab dem 1. Jänner 
2022) in Anspruch genommen wird.

NEUREGELUNG
Anstelle der Abschlagsfreiheit tritt mit 
1.  Jänner 2022 der „Frühstarterbonus“ in 
Kraft, der dann für alle Pensionsleistungen 
gilt, welche ab diesem Tag zuerkannt wer-
den. Personen, die bereits vor dem 20. Le-
bensjahr erwerbstätig waren, erhalten einen 
monatlichen Bonus zur Alters-, Invaliditäts-, 
Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- 
und Schwerarbeitspension von Euro 1,- für 
jeden dieser Monate. Gedeckelt ist dieser 
monatliche „Vorteil“ mit max. Euro 60,-, so-
dass jährlich mit einer Bonuszahlung von 
Euro 840,- (14 x jährlich inklusive Sonder-
zahlungen) gerechnet werden kann. 
Darüber hinaus wird der „Frühstarterbonus“ 
bei der Pensionsfeststellung nach Berück-
sichtigung allfälliger Abschläge auf die er-
mittelte Pension aufgeschlagen, sodass die-
ser Teil der Pensionsleistung ist und jährlich 
mit der Aufwertungszahl valorisiert wird.

Um jedoch vom „Frühstarterbonus“ tat-
sächlich zu profitieren, müssen zusätzlich 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
∆ Die Person muss mindestens 300 Bei-

tragsmonate (25 Beitragsjahre) aus einer 
eigenen Erwerbstätigkeit vor dem Pensi-
onsantritt aufweisen und

∆ zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr 
mindestens zwölf Monate beschäftigt 
gewesen sein.

Zeiten eines Präsenz-, Ausbildungs- oder 
Zivildienstes gelten beim „Frühstarterbo-
nus“ – analog wie bei der derzeit noch gül-
tigen „abschlagsfreien Hacklerregelung“ – 
nicht als Beitragsmonate und werden daher 
auch nicht berücksichtigt.
Geht es nach dem politischen Willen, so 
sollen durch diese neue Regelung, die – vor 
Vollendung des 20. Lebensjahres – erwor-

DER FRÜHSTARTERBONUS
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Es ist aktuell das Ziel des Bundesheeres, 
lange andauernde und planbare Einsät-
ze im Inland in erster Linie mit Freiwil-
ligen, die nach dem Grundwehrdienst 
einen Funktionsdienst (FD) leisten, 
durchzuführen. 
Derzeit betrifft das den sicherheitspolizeili-
chen Assistenzeinsatz/Migration/hsF (sih-
polAssE/Migration/hsF).
Die Kaderfunktionen sind dabei zumindest 
zu 33%, die Mannschaftsfunktionen zu 
100% mit Funktionsdienstleistenden zu 
besetzen.

Folgende Personengruppen kommen hiefür 
in Betracht:
∆ Wehrpflichtige des Milizstandes mit Be-

orderung,
∆ Frauen in Milizverwendung,
∆ Personen, die Grundwehrdienst (GWD) 

geleistet haben und nach dem „Modell 
6+3“ als Wehrpflichtige des Milizstandes 
unmittelbar nach Beendigung des GWD in 
den Einsatz gehen.

WAS BEDEUTET 
„MODELL 6+3“?
„6+3“bedeutet, dass sich Wehrpflichti-
ge direkt im Anschluss an den sechs-
monatigen Grundwehrdienst zu einem 
Assistenz einsatz melden können! Da-
bei ist es nicht erforderlich, eine Miliz-
übungsverpflichtung von 30 Übungsta-
gen einzugehen. 

WELCHE VORAUSSETZUN -
GEN FÜR DIE TEILNAHME AM  
SIHPOLASSE/MIGRATION/HSF 
GIBT ES?
Körperliche Eignung
Voraussetzung für eine Teilnahme am sih-
polAssE/Migration/hsF ist die sogenannte 
Feldverwendungsfähigkeit (grundsätzlich 
Wertungsziffer 5). Ausschlaggebend ist je-
doch im Einzelfall das militärärztliche Pro-
tokoll für die jeweilige Funktion, in welcher 
der Freiwillige im sihpolAssE/Migration/hsF 
verwendet wird. Im Zweifelsfall entscheidet 
der Truppenarzt.
Psychische Eignung 
Grundsätzlich ist für die Teilnahme am sih-
polAssE/Migration/hsF keine psychologische 

Eignungsprüfung erfor-
derlich. Es gilt das psy-
chologische Gutachten 
der Stellung. Sollte der 
Wehrpflichtige aller-
dings bereits eine Eig-
nungsprüfung für einen 
Auslands einsatz oder die 
Kaderanwärterausbil-
dung beim Heeresperso-
nalamt (HPA) absolviert 
haben, so ist das Ergeb-
nis bindend. Bei einer 
vorübergehenden oder 
dauerhaften Nichteig-
nung ist eine Teilnahme 
am AssE nicht möglich.

WELCHE AUSBILDUNGSMÄS-
SIGEN VORAUSSETZUNGEN 
FÜR DIE TEILNAHME AM ASSE 
GIBT ES?
Für Wehrpflichtige des Milizstandes und 
Frauen in Milizverwendung ist eine unbe-
fristete Beorderung in der Einsatzorganisa-
tion und der dafür vorgegebenen Ausbildung 
sowie eine Einsatzvorbereitung (EVb) in der 
Dauer von zirka einer Woche erforderlich.
GWD – mit abgeschlossener Ausbildung 
zum Einsatzsoldaten können unmittel-
bar nach Beendigung des GWD und nach 
Absolvierung einer unmittelbaren EVb im 
Rahmen eines FD am sihpolAssE/Migrati-
on/hsF teilnehmen.

SIHPOL ASSE MIGRATION – 
„MODELL 6+3“
In der Zeitschrift Miliz Info (Ausgabe Nr. 1/2021, Seite 37) wurde über die 
 Assistenzeinsätze im Jahr 2021 informiert. Im Folgenden werden ergänzend 
dazu die am häufigsten gestellten Fragen beantwortet.
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GWD – mit abgeschlossener Ausbildung 
zum Funktionssoldaten absolvieren nach 
Beendigung des GWD eine zweimonatige 
Ausbildung und Einsatzvorbereitung im 
Rahmen einer „freiwilligen Waffenübung“. 
Wird die Ausbildung positiv abgeschlos-
sen, können die Freiwilligen im Rahmen 
eines Funktionsdienstes (FD) in den Ein-
satz gehen.

WELCHE PRIORITÄTEN GIBT 
ES BEI DER EINTEILUNG?
I. GWD, die sich auch zur vorbereitenden 

Kaderausbildung (VbK) gemeldet ha-
ben (analog zu Wehrpflichtigen des Mi-
lizstandes mit Meldung zur modularen 
MUO-Ausbildung);

II. GWD, die sich freiwillig zu Milizübungen 
gemeldet haben;

III. Unbefristet beorderte Wehrpflichtige des 
Milizstandes;

IV. GWD, die sich weder zur VbK noch zu 
Miliz übungen gemeldet haben und

V. Befristet beorderte oder nicht beorderte 
Wehrpflichtige.

WIE LANGE KANN ICH IN 
DEN EINSATZ GEHEN?
Die grundsätzliche Einsatzdauer beträgt 
drei Monate. Eine Verlängerung auf sechs 
Monate ist möglich – für GWD 6+3 auch 
ohne Abgabe einer freiwilligen Meldung zu 
Milizübungen (Übungsverpflichtung). Die 
maximale Einsatzdauer pro Jahr beträgt 
196 Tage.

WOHIN KANN ICH IN DEN 
EINSATZ GEHEN?
Alle Interessenten können sich freiwillig 
für einen Einsatzraum ihrer Wahl melden. 
Durch das Kommando Streitkräfte wurde 
für die nachstehenden aufstellungsverant-
wortlichen Kommanden sechs Einsatzräu-
me festgelegt (siehe Grafik).
Die tatsächliche Einteilung ist vom militäri-
schen Bedarf und dem Befüllungsgrad des 
jeweiligen Personaleinsatzplanes abhängig.

WIEVIELE DIENSTFREIE 
TAGE GIBT ES?
Abhängig von der aktuellen Lage kann Frei-
zeit ohne geplante dienstliche Inanspruch-
nahme gewährt werden. Dabei können je 
nach Zweckmäßigkeit solche Zeiten zusam-
mengefasst werden (z. B. 3 Tage Dienst – 1 
Tag frei / 6 Tage Dienst – 2 Tage frei).

WIE HOCH SIND DIE BEZÜGE?
Ein Anhalt für die Bezüge, die während ei-
nes sihpolAssE/Migration/hsF zustehen, 
kann mit dem Milizgebührenrechner auf 
der Homepage des Österreichischen Bun-
desheeres unter dem Link http://www.bun-
desheer.at/miliz/gebuehren/gebuehr.shtml 
abgefragt werden.

WO KANN ICH MICH MELDEN?
GWD, die sich für das Modell 6+3 interessie-
ren und sich melden wollen, wenden sich an 
ihren Kommandanten oder an den dienst-
führenden Unteroffizier ihrer Einheit.

Beorderte können sich bei ihrem mobilma-
chungsverantwortlichen Kommando (MobUO) 
über einen sihpolAssE/Migration/hsF infor-
mieren und auch für den Einsatz melden.

WO KANN ICH MICH 
INFORMIEREN?
Auf der Homepage des Bundesheeres kön-
nen Sie sich über Details zu „6+3“ unter 
dem Link https://imm.bundesheer.at/gwd 
informieren. Während des Grundwehr-
dienstes wenden Sie sich an Ihren Kom-
mandanten.
Für Fragen im Zusammenhang mit dem The-
ma Miliz steht Ihnen das Miliz-Service-Cen-
ter zur Verfügung: Tel.: 050201-991670 oder 
E-Mail: milizservice@bmlv.gv.at 

ADir RgR Ing. Klaus Peer, Leiter Miliz Service Center
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In den vier Beiträgen wurde das Fahrzeug 
und dessen Ausstattung beschrieben. 
Nachdem nunmehr 34 Fahrzeuge ausge-
liefert und an die Truppe (JgB17) verliehen 
sind (die Leihe wird solange aufrecht erhal-
ten bis Fahrzeuge die Versorgungs- bzw. 
Verwendungsreife erreicht haben) erfolgte 
die Beschaffung der zweiten Tranche eben-
falls als Gruppenwagen in einer Stückzahl 
von 30 weiteren PANDUR 6x6 EVO.
Der Vertrag wurde im 4. Quartal 2020 abge-
schlossen und unmittelbar danach mit der 
Umsetzung begonnen. Die Konfiguration 
dieser Fahrzeuge unterscheidet sich von 
der ersten Tranche zum Teil erheblich. Dies 
ist der technischen Weiterentwicklung und 
damit verbunden den bereits auftretenden 
Obsoleszenzen von Baugruppen innerhalb 
der letzten 5 Jahre geschuldet.
Bei der ersten Tranche wurde darauf Be-
dacht genommen, dass alle Fahrzeuge mit 
der mitbeschafften Fahrschulausstattung 
adaptiert werden können. Damit soll eine 
gleichmäßige Belastung an gefahrenen Ki-
lometern aller Fahrzeuge erreicht werden.
Die zweite Tranche wird diese Adaptierung 
nicht aufweisen, sondern generell für Ein-
bausätze C2 (Command/Control) und Cas-
Evac vorbereitet sein.
Führung und Kontrolle (C2; „Command/
Control“) als erste Ebene der Befehlsge-
bung bzw. -übermittlung findet als grund-
legende Aufgabe militärisch strukturierter 
Befehlsgebung statt. Neben dieser Ausstat-
tung wird auch eine neue zeitgemäße Bord-
sprechanlage integriert.

Eine detaillierte Be-
schreibung ist derzeit 
noch nicht möglich, 
da die entscheiden-
den Reviews (Preli-
minary und Critical 
Design Reviews) erst 
stattfinden.
Die dringende Evakuie-
rung und der Transport 
von Verwundeten vom 
Gefechtsfeld für den 
Fall, dass aufgrund 
der Verletzungen auf 
einen MedVac nicht mehr gewartet werden 
kann, wird zukünftig durch PANDUR 6x6 EVO 
mit CasEvac Ausstattung durchgeführt. Dabei 
können die Verwundeten sowohl liegend als 
auch sitzend evakuiert und transportiert wer-
den. Eine Erstversorgung mit hoher Qualität 
(richtige Lagerung, medizinische Versorgung) 
wird dabei gewährleistet.
Die Vereinheitlichung der Konfiguration der 
Bremsanlage wird ebenso umgesetzt, wie 
auch die Harmonisierung der Innenausstat-
tung (Beleuchtung, Waffenhalterungen).
Bei den insgesamt 64 Fahrzeugen werden 
genau die Hälfte mit Seilwinden ausge-
stattet sein.
Eine wesentliche Änderung zur ersten 
Tranche stellt eine technisch weiterent-
wickelte elektrisch fernbedienbare Waf-
fenstation der Fa. ELBIT dar. Die Version 
MK2 unterscheidet sich sowohl baulich 
(kompaktere Bauweise) als auch in der 
Steuerungselektronik zum Teil erheblich 
von der bisherigen Konfiguration. Mit den 
optimierten Bedienfunktionen wird der 
Verantwortungsbereich des Panzerkom-
mandanten deutlich erweitert ohne die 
grundsätzlichen Sicherheitsfunktionen zu 
beeinträchtigen.
Es ist vorgesehen, dass in einem ersten Schritt 
16 Waffenstationen der ersten Tranche PAN  -
DUR 6x6 EVO nachgerüstet werden. Die restli-
chen 18 Stück folgen dann im Anschluss.

Die Erkenntnisse nach umfangreichen Fahr-
erprobungen und erfolgter Softwareopti-
mierung der 360° Rundum-Sichtausstat-
tung werden bei den nachbeschafften 30 
Fahrzeugen in einem hohen Maß berück-
sichtigt. Dabei wird auf eine weitere Erhö-
hung der Sicherheit, verbunden mit einer 
Verbesserung der Bedienerfreundlichkeit 
durch eine zusätzliche Kamera, für den Fah-
rer besonderer Wert gelegt.
Wie bereits im letzten Beitrag erwähnt, wird 
die Verfahrenserprobung weitergeführt um 
die Schaffung der Voraussetzungen für den 
Einsatz der geschützten Infanterie nutzer-
gerecht zu schaffen.
In diesem Zusammenhang wird das im 
ÖBH-Besitz befindliche Sprengmuster PAN-
DUR 6x6 EVO im Laufe des Jahres einem 
zusätzlichen Sprengvorhaben zwecks Er-
kenntnisgewinns mit einer Mine mit höhe-
rem Sprengstoffgewicht unterzogen.
Die ABC-Dekontaminierung wird, wie geplant, 
noch im ersten Halbjahr 2021 (vorbehaltlich 
allfälliger schärferer COVID-19-Maßnahmen) 
erprobt. Die Vorbereitungen zu diesen Erpro-
bungsthemen sind bereits angelaufen.
Über den Fortgang der Beschaffung wird in 
der Herbstausgabe der Miliz Info berichtet!

ADir Ing. Mag (FH) Erich Bonatotzky, Obst
DionRB/ WSM

Fotos: ©BMLV

MANNSCHAFTSTRANSPORT-PANZER 
PANDUR 6X6 EVO
Nach 20 Jahren Nutzung der PANDUR Flotte im ÖBH erfolgt eine Nachbeschaf-
fung von Panzern, die in der Miliz Info, Nr. 1/2020, Nr.2/2020, Nr. 4/2020 und 
Nr. 1/2021 vorgestellt wurde.
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ALLGEMEINES
Im Jahr 1998 trat das Gesetz über die Aus-
bildung von Frauen im Bundesheer in Kraft. 
21 Jahre nach Erlassung dieses Gesetzes 
sind Soldatinnen ein gut integrierter und 
unverzichtbarer Bestandteil des Österrei-
chischen Bundesheeres. 
Die Gesamtzahl der Soldatinnen ist in den 
letzten Jahren von 89 Soldatinnen Ende 
1999 auf 672 Soldatinnen Ende 2020 ge-
stiegen.
Nach § 37 des Wehrgesetzes 2001 können 
Frauen und Wehrpflichtige auf Grund freiwilli-
ger Meldung nach den jeweiligen militärischen 
Erfordernissen einen Ausbildungsdienst in der 
Dauer von mindestens zwölf Monaten bis zu 
insgesamt vier Jahren leisten.
Eine über zwölf Monate hinausgehende 
Dauer des Ausbildungsdienstes ist unter 
Bedachtnahme auf die jeweilige Ausbildung 
anlässlich der Einberufung oder während 
des Ausbildungsdienstes zu verfügen. 
Nach Maßgabe zwingender militärischer 
Interessen darf eine Verlängerung des Aus-
bildungsdienstes mit schriftlicher Zustim-
mung der Betroffenen um bis zu zwei Jahre 
verfügt werden. Eine freiwillige Meldung 
zum Ausbildungsdienst ist beim Heeresper-
sonalamt einzubringen und bedarf der An-
nahme (Annahmebescheid).
Nach der bescheidmäßigen Annahme der 
freiwilligen Meldung zum Ausbildungsdienst 
ist die Einberufung so rasch wie möglich 
vorzusehen. Frauen im Ausbildungsdienst 
können ihren Austritt aus diesem Wehr-
dienst schriftlich ohne Angabe von Gründen 
bei jener militärischen Dienststelle erklären, 
der sie angehören oder sonst zur Dienstleis-
tung zugewiesen sind.
Die Austrittserklärung wird, sofern nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, mit 
Ablauf des Kalendermonates wirksam, in 
dem sie abgegeben wurde. Die Austrittser-
klärung kann spätestens bis zu ihrem Wirk-
samwerden bei der genannten Dienststelle 
schriftlich widerrufen werden.
Mit Wirksamkeit einer Austrittserklärung 
gelten Personen im Ausbildungsdienst als 
vorzeitig aus diesem Wehrdienst entlassen.

Frauen dürfen zum Ausbildungsdienst bis 
zur Vollendung des fünfzigsten Lebensjah-
res oder sofern sie Offiziere oder Unterof-
fiziere oder Spezialkräfte auf den Gebieten 
der Technik, des Sanitätswesens, des Seel-
sorgedienstes und der Fremdsprachen sind, 
bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 
fünfundsechzigste Lebensjahr vollenden, 
herangezogen werden.
Für Soldatinnen wurde die Möglichkeit der 
Leistung von Miliztätigkeiten vorgesehen 
und gleichzeitig die Teilnahme an freiwilli-
gen Waffenübungen und Funktionsdiens-
ten, an der Freiwilligen Milizarbeit und am 
Auslandseinsatzpräsenzdienst ermöglicht.
Zwar können Frauen auf Grund des ver-

fassungsrechtlichen Freiwilligkeitsprinzips 
nicht dem Milizstand zugerechnet werden, 
jedoch wurde die Inanspruchnahme einer 
den Wehrpflichtigen des Milizstandes ana-
logen Ausbildung von Frauen auf freiwilliger 
Basis ermöglicht.
Seit Anfang 2015 können gemäß § 39 des 
Wehrgesetzes 2001 auch Frauen aufgrund 
freiwilliger Meldung Milizübungen leisten. Sie 
sind spätestens innerhalb eines Jahres nach 
Abgabe der freiwilligen Meldung vom Hee-
respersonalamt von der Absicht, sie zu Miliz-
übungen heranzuziehen, zu verständigen.
Mit der erfolgten Änderung wurde im Sin-
ne des Berichtes der Bundesregierung zur 
Reform des Wehrdienstes auch Frauen der 

AKTUELLES ZUM 
WEHRDIENST VON FRAUEN
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freiwillige Zugang zu Milizübungen ermög-
licht. Somit wurden die Rahmenbedingun-
gen für Miliztätigkeiten von Frauen attrak-
tiver gestaltet. Daher können auch Frauen 
ausschließlich auf Grund einer freiwilligen, 
aber unwiderruflichen Meldung im selben 
Ausmaß wie Wehrpflichtige zu Milizübun-
gen herangezogen werden.

DIENSTSTAND UND 
VERWENDUNG IN DEN 
JAHREN 2019 UND 2020
Im Jahr 2019 haben insgesamt 135 Frauen, 
davon 
21 Leistungssportlerinnen,
24 Berufsoffiziersbewerberinnen,
3 Milizoffiziersanwärterinnen,
32 Berufsunteroffiziersanwärterinnen,
41  Militärmusikerinnen und
14  Bewerberinnen für Kaderpräsenzeinhei-

ten (KPE) den Ausbildungsdienst ange-
treten.

118 Soldatinnen, darunter
27 Leistungssportlerinnen,
13 Berufsoffiziersanwärterinnen,
45 Berufsunteroffiziersanwärterinnen,
11  Soldatinnen für Kaderpräsenzeinheiten 

(KPE),
4  Milizoffiziersanwärterinnen,
1  Milizunteroffiziersanwärterin,
5  Militärärztinnen und
12 Militärmusikerinnen wurden entweder 

in ein Dienstverhältnis als Militärperson 
auf Zeit oder als Vertragsbedienstete 
des Bundes mit Sondervertrag für eine 
militärische Verwendung (Militär-VB) 
aufgenommen.

Bei 10 Frauen wurde der Ausbildungsdienst 
verlängert.
Im Jahr 2020 haben insgesamt 111 Frauen, 
davon
26 Leistungssportlerinnen,
23 Berufsoffiziersbewerberinnen,
18 Berufsunteroffiziersanwärterinnen,
25 Militärmusikerinnen,
13 Bewerberinnen für (KPE),
4 Milizoffiziersanwärterinnen und
2 Milizunteroffiziersanwärterinnen den 

Ausbildungsdienst angetreten.
88 Soldatinnen, darunter
3 Militärärztinnen,
19 Leistungssportlerinnen,
9  Berufsoffiziersanwärterinnen,
29 Berufsunteroffiziersanwärterinnen,
11 Soldatinnen für KPE,
1  Milizoffiziersanwärterin und
16 Militärmusikerinnen

wurden entweder in ein Dienstverhältnis als 
Militärperson auf Zeit oder als Vertragsbe-
dienstete des Bundes mit Sondervertrag für 
eine militärische Verwendung (Militär-VB) 
aufgenommen. Bei vier Frauen wurde der 
Ausbildungsdienst verlängert.
Es versahen mit Stichtag 31. Dezember 2020 
insgesamt 672 Soldatinnen Dienst im Öster-
reichischen Bundesheer. Darunter befanden 
sich 84 im Ausbildungsdienst, 588 Soldatin-
nen im Dienstverhältnis, darunter u.a.
2  weibliche Offiziere des Intendanzdienstes,
1  weiblicher Offizier des höheren militär-

technischen Dienstes,
1  weiblicher Offizier des höheren militär-

fachlichen Dienstes,
1  weiblicher Generalstabsoffizier,
3  Militärpilotinnen,
38 weibliche Truppenoffiziere,
17  Berufsoffiziersanwärterinnen und
6 als Vertragsbedienstete des Bundes im 

Auslandseinsatz.
Mit Stichtag 31. Dezember 2019 leisteten 
683 Soldatinnen Dienst im Österreichischen 
Bundesheer.

In den Jahren 2019 und 2020 haben 60 Sol-
datinnen mehr als 2.000 Tage militärische 
Übungen geleistet. Pro Monat befanden 
sich durchschnittlich rund 27 Soldatinnen 
im Auslandseinsatz.
Zum Stichtag 31. Dezember 2020 wurden 
34 weibliche Offiziere im militärmedizini-
schen Dienst verwendet, darunter vier Vete-
rinärinnen und eine Apothekerin, ein weibli-
cher Offizier im höheren militärtechnischen 
Dienst, im höheren militärfachlichen Dienst 
und im Generalstabsdienst, zwei im Inten-
danzdienst, vier als Militärpilotinnen, 262 
als weibliche Unteroffiziere, 17 als Berufsof-
fiziersanwärterinnen sowie 38 als weibliche 
Truppenoffiziere verwendet. 

FRAUENFÖRDERUNGSPLAN 
2020 BIS 2025
Mit der Umsetzung des im Jahr 2020 ver-
lautbarten Frauenförderungsplanes des 
Bundesministeriums für Landesverteidi-
gung sollen insbesondere folgende Ziele 
verfolgt und verwirklicht werden:
Erhöhung des Frauenanteils: Der Frauenanteil 
im BMLV soll entsprechend der Zielsetzungen 
des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes er-
höht werden (weniger als 50% bedeutet eine 
Unterrepräsentation). Alle Maßnahmen, die di-
rekt oder indirekt auf die Frauenquote Einfluss 
nehmen, sind an diesem Ziel auszurichten.

Bewusstseinsbildung und Einbindung in 
Entscheidungsprozesse: Die Anerkennung 
von Frauen auf allen Hierarchieebenen als 
gleichwertige und gleichberechtigte Be-
dienstete sowie die Förderung einer erhöh-
ten Repräsentanz von Frauen in allen Ent-
scheidungs- und Beratungsgremien.
Chancengleichheit und Ausgleich bestehen-
der Belastungen: Die Förderung des Poten-
zials weiblicher Bediensteter durch Maßnah-
men im Bereich der Personalplanung und 
-entwicklung und, soweit angebracht, die 
Unterstützung einer bevorzugten Teilhabe 
von weiblichen Bediensteten an Grundaus-, 
Fort- und Weiterbildung sowie beruflichem 
Aufstieg. Die Optimierung der Voraussetzun-
gen für die Vereinbarkeit familiärer Verpflich-
tungen und beruflicher Interessen im Sinne 
einer „Work-Life-Balance“.
Erhöhung des Soldatinnenanteils: Gezielte 
Anwerbung, bevorzugte Aufnahme und Be-
vorzugung beim beruflichen Aufstieg von 
Frauen für militärische Laufbahnen unter 
Berücksichtigung sinkender Geburtenzah-
len bzw. starker Pensionsabgänge sowie die 
Unterstützung des schrittweisen Abbaus 
struktureller Benachteiligung von Soldatin-
nen durch deren Einbeziehen bei der Ent-
wicklung und Umsetzung diesbezüglicher 
Maßnahmen.

Mag. Christoph Ulrich, DiszBW
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Die Gleichheit aller Menschen, und davon 
abgeleitet die Gewährleistung von Frei-
heits- und Gleichheitsrechten sowie po-
litischen Rechten, ist ein grundlegendes 
Menschenrecht. Die „Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte“ der UN-Generalver-
sammlung von 1948 hält in Artikel 1 fest: 
„Alle Menschen sind frei und gleich an Wür-
de und Rechten geboren“. 
In Österreich wurde bereits 1867 im 
„Staatsgrundgesetz über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger“, das bis heute 
in Kraft ist (!), in Artikel 2 verankert: „Vor 
dem Gesetze sind alle Staatsbürger gleich.“ 
1920 wurde der Gleichheitssatz in Art. 7 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes aufgenom-
men, der in Absatz 2 auch das Bekenntnis 
zur tatsächlichen Gleichstellung von Män-
nern und Frauen enthält. 
Eine Ungleichbehandlung aufgrund von Ge-
schlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, 
Religion bzw. Weltanschauung, Geschlechts-
identität und sexueller Orientierung und/oder 
Behinderung ist mit dem Gleichheitssatz un-
vereinbar, eine Diskriminierung aufgrund die-
ser Kriterien daher verboten. 
Maßnahmen, die zur Sicherung der Gleich-
behandlung bzw. zur Verhinderung von Dis-
kriminierung ergriffen werden, fasst man 
unter dem Oberbegriff „Gleichstellung“ zu-
sammen. Oft wird der Begriff in erster Linie 
in Zusammenhang mit der Gleichstellung 
von Frauen gesehen. Die Gleichstellung 
von Frauen ist ein wichtiges Thema, das in 
der öffentlichen Debatte stark präsent ist. 
Nichtsdestotrotz betrifft Gleichstellung ge-
nauso die anderen oben genannten Sozi-
alkategorien, die nicht minder wichtig sind 
– vor allem für die Betroffenen. 

GLEICHSTELLUNG 
IM BUNDESHEER
Gleichstellung ist selbstverständlich auch 
im Bundesheer zu leben. Dies geschieht auf 
Grundlage der einschlägigen Gesetze und 
Erlässe. Interne Vorgaben zur Gleichstellung 
gibt die „Richtlinie Gleichstellung“. 
Nicht alle darin enthaltenen Themenfelder 
sind auf die „Miliz“ anwendbar („Life Ba-
lance“ z. B. trifft nur Personen im Dienst-
verhältnis). Anderes, wie die Einbeziehung 
einer Gleichstellungsperspektive in militär-
strategische Konzepte oder die Abbildung 

und Wertschätzung aller Bediensteten in 
der Unternehmenskultur, trifft alle Soldaten.
Gleichstellung wird mittels Gleichstel-
lungsmanagement erreicht. Hierfür legt 
die Gleichstellungsrichtlinie vier Strategien 
fest: Diversity Management, Gender Main-
streaming, Frauenförderung und Anti-Dis-
kriminierung.

DIVERSITÄT
Unter Diversität verstehen Soziologen ge-
sellschaftlich gesetzte Unterschiede bzw. 
Gemeinsamkeiten der Menschen, wie 
∆ Alter, 
∆ Hautfarbe, 
∆ Geschlecht, 
∆ ethnische Herkunft, 
∆ Religion und Weltanschauung, 
∆ Geschlechtsidentität und  

sexuelle Orientierung, 
∆ Behinderungen und 
∆ Beeinträchtigungen
– alles Kategorien die, wie jeder aus eige-
ner Erfahrung weiß, das Miteinander von 
Menschen positiv oder negativ beeinflussen 
können. 
Um positive Potentiale zu nutzen und negati-
ve Auswirkungen möglichst gering zu halten, 
wurde eine Strategie entwickelt: das Diversity 
Management (Management der Vielfalt). Di-
versity Management soll sicherstellen, dass 
die Ressourcen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, in unserem Fall der Soldatinnen und 
Soldaten, im Sinne der Aufgabenerfüllung 
bestmöglich genutzt werden. 

Das „Mosaik der Menschen“, also das Zu-
sammenspiel ganz unterschiedlicher Men-
schen, in der Einheit oder im Verband wird 
somit zur Basis für ein erfolgreiches Mitein-
ander beim Erfüllen von Aufträgen. 
Menschen sind sehr unterschiedlich, Füh-
rungskräfte sollten sich dessen bewusst 
sein und diese Unterschiede zur optimalen 
Auftragserfüllung nutzen. Unterschiede sol-
len also nicht einfach passiv hingenommen 
werden, sondern aktive Wertschätzung er-
fahren. Diese Wertschätzung wird die Mo-
tivation der Betroffenen steigern und die 
Zufriedenheit erhöhen, die Leistung der Mit-
arbeiter wird eine bessere sein.
Es ist aber gleichzeitig nötig zu erkennen, 
wo sich ein Unterschied zum Nachteil für 
einen Menschen bzw. für dessen Umfeld 
auswirken kann. Dieser darf dann selbst-
verständlich nicht hervorgehoben werden, 
sondern muss durch die Stärke eines ande-
ren Menschen ausgeglichen werden. 
So kann die Lebens- und Diensterfahrung 
der älteren Soldaten helfen, den Dienstbe-
trieb reibungslos zu gestalten. Umgekehrt 
kann Alter aber auch körperliche Einschrän-
kungen bedeuten, die berücksichtigt wer-
den sollten. Dies sollte bei der Entscheidung, 
wer wie eingesetzt wird, von vornherein be-
dacht und berücksichtigt werden.
Die oben genannten Dimensionen sind oft 
individuell verschränkt, daher wird heute 
im „Management der Vielfalt“ ein intersek-
tionaler Ansatz gewählt, bei dem die ver-
schiedenen Sozialkategorien Berücksich-

GLEICHSTELLUNG DER MENSCHEN

Gender Advisor im Einsatz in Mali (Bildquelle: Bundesheer/PAO EUTM MALI)
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tigung fi nden, aber auch zusätzlich solche, 
die äußerlich nicht wahrnehmbar sind, wie 
Einstellungen, Werte, Erfahrungen, Sicht-
weisen. 

GENDER-MAINSTREAMING
Gender-Mainstreaming ist eine weitere 
Strategie im Gleichstellungsmanagement. 
Gender ist im Englischen der Begriff für 
das „soziale Geschlecht“ – im Unterschied 
zu „sex“, mit dem das „biologische Ge-
schlecht“ gemeint ist. 
Das „soziale Geschlecht“ beschreibt die 
Stellung von Frauen und Männern in Kultur 
und Gesellschaft – ob z.B. eine Gesellschaft 
als Patriarchat oder Matriarchat organisiert 
ist, ist eine genderbasierte Einordnung. 
Gender-Mainstreaming bedeutet einfach, 
eine geschlechterbezogene Sichtweise als 
Querschnittsthema auf allen gesellschaftli-
chen Ebenen zu integrieren, sie also in den 
„Mainstream“ zu bringen. 
Kurz gesagt, Gleichstellung ist überall mit-
zudenken und umzusetzen. Eine rechtliche 
Grundlage für Gender-Mainstreaming ist 
Art. 7 Abs. 2 B-VG, in dem die Zulässigkeit 
von Maßnahmen zur Förderung der fak-
tischen Gleichstellung von Männern und 
Frauen insbesondere durch Beseitigung 
tatsächlich bestehender Ungleichheiten 
festgelegt wurde. 
Eine weitere Grundlage ist Art. 13 Abs. 3 
B-VG, laut dem Bund, Länder und Gemein-
den bei der Haushaltsführung die tatsächli-
che Gleichstellung von Frauen und Männern 
anzustreben haben.
Die zentrale Koordinationsplattform des 
Bundes zur Umsetzung dieser Strategie ist 
die durch einen Ministerratsbeschluss ins 
Leben gerufene Interministerielle Arbeits-
gruppe Gender Mainstreaming/Budgeting. 
In den einzelnen Ministerien gibt es Gender 
Mainstreaming-Beauftragte. Im BMLV sind 
es derzeit MinRin Mag. Roswitha Mathes 
und MinR Mag. Christoph Moser.
Die Berücksichtigung einer Gender-Perspek-
tive hat auch hohe Relevanz für internatio-
nale Einsätze. Das wegweisende Dokument 
ist die Resolution 1325 des UN-Sicherheits-
rates „Frauen, Frieden und Sicherheit“ zur 
Gewährleistung der Rechte von Frauen und 
Mädchen und deren Schutz, in der festge-
stellt wird, wie sehr Frauen (und Kinder) von 
bewaffneten Konfl ikten betroffen sind, und 
verlangt wird, dass Frauen bei Verhütung, 
Bewältigung und Beilegung von Konfl ikten 
umfassend beteiligt werden, sei es in nati-

onalen/regionalen/internati-
onalen Institutionen oder bei 
UN-Feldmissionen. 
In diesem Sinn soll bei der 
Aushandlung und Umsetzung 
von Friedensübereinkünften 
eine Geschlechterperspektive 
(„gender perspective“) be-
rücksichtigt werden und auch 
in die Friedenssicherungsein-
sätze soll eine solche integ-
riert werden. 
Auch die NATO bekennt sich zur Resolution 
1325 und integriert Gender-Perspektiven in 
alle ihre Aufgaben und in ihre gesamten militä-
rischen und zivilen Strukturen. Die Umsetzung 
von 1325 ist ein wesentlicher Aspekt der Zu-
sammenarbeit Österreichs mit der NATO. 
Sowohl die NATO als auch die EU haben in 
ihren Operationen/Missionen „Gender Advi-
sors“ und „Gender Focal Points“ eingesetzt, 
erstere auf strategisch/operativer Ebene, 
letztere im jeweiligen Tätigkeitsbereich, die 
nach Innen und Außen tätig werden. 
Die Besetzung dieser Funktionen im Rah-
men eines Auslandseinsatzes steht auch 
Milizangehörigen offen, die sich einer 
entsprechenden Fachausbildung unter-
ziehen. Interessenten erhalten nähere In-
formationen von BMLV/Militärpolitik unter 
milpol.ref5@bmlv.gv.at. 
Bei KFOR besetzt Österreich regelmäßig 
den Chief Gender Advisor. In Zukunft ist al-
ternativ auch die Besetzung des Stabsoffi -
ziers Gender Advisor in Aussicht genommen. 
Auch bei der EU Training Mission Mali stellte 
Österreich bereits den Gender Advisor.
Zur Umsetzung von SR-Resolution 1325 auf 
nationaler Ebene gibt es einen Nationalen 
Aktionsplan. In dessen Rahmen ist das Bun-
desheer bestrebt, den Anteil an Soldatinnen 
zu steigern und insbesondere mehr Frauen 
für Auslandseinsätze zu gewinnen.
Im engen Zusammenhang mit dem „Ma-
nagement der Vielfalt“ steht die „interkultu-
relle Kompetenz“. In Auslandseinsätzen ist 
es entscheidend, für die optimale Erfüllung 
des Auftrages das soziale Umfeld, in dem 
der Einsatz stattfi ndet, zu kennen. 
Die Stellung der Geschlechter, das Verhält-
nis der Religionen zueinander, ethnische 
Zugehörigkeiten und ihre Bedeutung, die 
Sitten und Gebräuche des jeweiligen Lan-
des müssen berücksichtigt werden, um den 
Erfolg einer Mission sicherzustellen. 
Es geht also nicht um die Diversität und 
deren Berücksichtigung bei der eigenen 

Truppe, sondern darum, sich selbst in ei-
nem diversen Umfeld zurechtzufi nden und 
zu erkennen, welche Auswirkungen die Un-
terschiede zwischen einem selbst und dem 
jeweiligen Umfeld haben können.
Damit Diversität eine positive Wirkung ent-
falten kann, dürfen Menschen aufgrund ih-
rer Unterschiedlichkeit nicht diskriminiert 
werden. Das sicherzustellen ist das Ziel von 
Anti-Diskriminierung, einer weiteren Strate-
gie des Gleichstellungsmanagements. 
Die Gleichbehandlung und das Verbot von 
Diskriminierung sind Bestandteil der „All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte“. 
Rechtlich soll Diskriminierung im Bundes-
dienst durch das Bundes-Gleichbehand-
lungsgesetz verhindert werden. 
Darunter fällt auch der Ausbildungsdienst, 
wodurch dieses Gesetz für die „Miliz“ inso-
fern relevant ist, als es auf Soldatinnen und 
Soldaten anwendbar ist, die sich im Rah-
men des Ausbildungsdienstes auf eine Mi-
lizlaufbahn vorbereiten. 
Das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz be-
zieht sich allerdings nicht auf Menschen 
mit Behinderung, deren Gleichstellung 
durch eigene Gesetze geregelt ist: das Bun-
des-Behindertengleichstellungsgesetz, das 
Behinderteneinstellungsgesetz und das 
Bundesbehindertengesetz. 
Für die „Miliz“ haben sie insofern Relevanz, 
als „Milizsoldaten“ davon betroffen sind, die 
bei einem Einsatz oder einer Miliztätigkeit 
eine Behinderung davongetragen haben.
Letztlich ist Gleichstellung ein Thema, das je-
den Menschen individuell betrifft. Die oben ge-
schilderten Strategien geben eine Richtschnur, 
wie Gleichstellung erreicht werden kann. 
Damit sie funktioniert, müssen alle Perso-
nen, insbesondere die Führungskräfte im 
jeweiligen Verantwortungsbereich, dafür 
sorgen, dass Potential gefördert und Be-
nachteiligung verhindert wird. 

OR Mag. Dr. Gerald Brettner-Messler, LVAk/ZMFW

Frauenanteil in der „Miliz“ soll erhöht werden
(Bildquelle: Bundesheer/Giessauf)
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Die DSGVO brachte mehr Eigenverantwort-
lichkeit für datenschutzrechtliche Verant-
wortliche mit sich und fordert bereits im 
Vorfeld der Datenverwendung Überlegungen, 
wie personenbezogene Daten in technischer 
Hinsicht geschützt werden können. 
Das Konzept eines Datenschutzes durch 
Technikgestaltung („privacy by design“ Art 
25 Abs. 1 DSGVO) und durch datenschutz-
freundliche Voreinstellungen („privacy by 
default“ Art 25 Abs. 2 DSGVO) gehört zu den 
Kernelementen und Innovationsträgern 
der DSGVO. So soll der Komplexität mo-
derner Datenverarbeitungsvorgänge und 
ihren Herausforderungen für den Persön-
lichkeitsschutz Rechnung getragen und 
Systeme so gestaltet werden, dass diese 
möglichst wenig in die Privatsphäre ein-
greifen und Eingriffe, die nicht dem Zweck 
des Systems entsprechen, möglichst gar 
nicht zulässt.
Die Inhalte der aus Art 25 DSGVO resultie-
renden Pflichten bestehen insbesondere 
im Treffen geeigneter technisch-organisa-

torische Maßnahmen zur Umsetzung der 
Datenschutzgrundsätze und zur Durchset-
zung der Betroffenenrechte unter Berück-
sichtigung 
∆ des Stands der Technik,
∆ der Implementierungskosten,
∆ der Art, Umfang, Umstände und Zwecke 

sowie
∆ der Eintrittswahrscheinlichkeiten und 

Schwere der Risiken für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen.

Die Verpflichtung Datenschutz durch Tech-
nik herzustellen, legt dem Verantwortlichen 
die Last auf, die Einhaltung der Verordnung 
durch die frühzeitige Implementierung 
geeigneter technischer und organisato-
rischer Maßnahmen in seine Datenverar-
beitung sicherzustellen. Technische Maß-
nahmen sind dabei alle Vorkehrungen, die 
sich entweder physisch auf den Vorgang 
der Verarbeitung von Daten erstrecken, 
wie z. B. das Wegschließen von Datenträ-
gern sowie bauliche Maßnahmen, die den 
Zutritt Unbefugter verhindern sollen, oder 

den Software- oder Hardwareprozess der 
Verarbeitung steuern, etwa Maßnahmen 
der Zugriffs- oder Weitergabeprotokolle 
(Verschlüsselung, Passwortsicherung). Or-
ganisatorische Maßnahmen richten sich 
insbesondere auf die äußeren Rahmenbe-
dingungen zur Gestaltung des technischen 
Verarbeitungsprozesses.
Welche konkreten Maßnahmen der Ver-
antwortliche treffen muss, um den An-
forderungen des Art 25 Abs. 1 DSGVO zu 
genügen, ist kontext-, risiko- und kosten-
abhängig. Das gebotene Pflichtenniveau 
bestimmt sich nach der Grundlage einer 
Abwägung widerstreitender Faktoren; Aus-
gangspunkt für die Beurteilung sind die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwe-
re des Risikos: Je schwerer die Risiken für 
die Rechte und Freiheiten der Betroffenen 
wiegen, je höher die Eintrittswahrschein-
lichkeit und das Schadensausmaß, umso 
weitreichendere Maßnahmen hat der Ver-
antwortliche zu ergreifen.
Als typische Risiken können genannt werden: 
∆ Vorsätzliche Handlungen (Manipulation, 

Zerstörung, Viren),
∆ Technisches Versagen (Ausfall, Software-

fehler, defekter Datenträger),
∆ Menschliche Fehlhandlungen (Nichtbeach-

tung von Vorschriften, Unachtsamkeit),
∆ Organisatorische Mängel (fehlende Rege-

lungen).
Der Verantwortliche wird aber nicht gezwun-
gen Maßnahmen zu treffen, die mit unver-
hältnismäßigen Belastungen einhergehen. 
Es müssen weder Maßnahmen getroffen 
werden, die über den Stand der Technik hi-
nausgehen, noch solche, deren Implemen-
tierungskosten im Verhältnis zur Steigerung 
des Schutzniveaus für den Betroffenen un-
verhältnismäßig erscheinen.
Dem Konzept datenschutzfreundlicher 
Voreinstellungen entspricht es sicher-
zustellen, dass nur personenbezogene 

EINHALTUNG DES
„NEED-TO-KNOW-PRINZIPS“ – DURCH-
SETZUNG TECHNISCH-ORGANISATORI-
SCHER SCHUTZMASSNAHMEN (TOMs)
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Daten verarbeitet werden, deren Verar-
beitung für den jeweiligen bestimmten 
Zweck erforderlich ist. Der Umfang der 
Pflicht, welche das Gebot der daten-
schutzfreundlichen Voreinstellungen eta-
bliert, erstreckt sich auf die Menge der 
erhobenen Daten, den Umfang der Daten-
verarbeitung, die Speicherfristen und die 
Zugänglichkeit. Auch die Zugänglichkeit 
der personenbezogenen Daten muss auf 
das für die Erreichung des Zwecks Erfor-
derliche beschränkt sein und darf nicht 
ohne Eingreifen der Person einer unbe-
stimmten Zahl von natürlichen Personen 
zugänglich gemacht werden.
Aus dem allgemeinen datenschutzrecht-
lichen Grundsatz der Zweckbindung gem. 
Art 5 Abs 1 lit b DSGVO folgt, dass perso-
nenbezogene Daten aus einem bestimm-
ten Geschäftsfall nur für ebendiesen ver-
arbeitet werden dürfen. In Verbindung mit 
dem Grundsatz der Erforderlichkeit bzw. 
Datenminimierung gem. Art 5 Abs 1 lit c 
DSGVO und dem Grundsatz der Integrität 
und Vertraulichkeit gemäß Art 5 Abs 1 lit f 
DSGVO, wonach Daten vor unbefugter und 
unrechtmäßiger Verarbeitung geschützt 
werden müssen, sodass Unbefugte keinen 
Zugang zu den Daten haben, folgt, dass 
Mitarbeiter jeweils nur auf jene Daten 
zugreifen dürfen, die sie für die konkrete 
Aufgabenerfüllung benötigen („need-to-
know-Prinzip“).
Den Verantwortlichen trifft insoweit die 
Schutzpflicht zur Abwehr von Gefahren für 
personenbezogene Daten. Als Dritte sind 
hier Personen zu sehen, die nicht zur Ver-
arbeitung berechtigt sind, d.h. auch solche, 
die innerhalb der Organisation tätig sind, 
ohne für die konkrete Datenverarbeitung 
zuständig zu sein. Daher trifft den Verant-
wortlichen auch intern die Verpflichtung, 
die Daten gegen unberechtigte Zugriffe 
zu sichern.

WELCHE KONKRETEN MASS-
NAHMEN ZUR HERSTELLUNG 
DER DATENSICHERHEIT MÜS-
SEN GESETZT WERDEN? 
In Betracht kommen die nachstehenden 
technisch-organisatorischen Schutz-
maßnahmen gemäß Art 32 DSGVO: Ne-
ben Weitergabekontrolle, Eingabekontrolle, 
Auftragskontrolle, Verfügbarkeitskontrolle, 
Trennungskontrolle, Zutrittskontrolle und 
Zugangskontrolle bildet die organisatori-
sche oder technische Zugriffskontrolle den 
Kern der datenschutzrechtlichen Vorgaben. 
In ihrem Rahmen soll verhindert werden, 
dass unberechtigte Personen Zugriff auf 
Daten erhalten, die bei der Verarbeitung, 
Nutzung und der Speicherung gelesen, ko-
piert, verändert oder entfernt werden kön-
nen. Unberechtigte können auch interne 
Personen sein, wenn sie personenbezogene 
Daten für die Ausübung ihrer Tätigkeit nicht 
benötigen. Je weniger Zugriffsberechtigun-
gen vergeben werden, desto geringer ist 
das Risiko für Schäden. Das dafür erforder-
liche Berechtigungskonzept dokumentiert, 
wer welche Rechte besitzt (lesen, löschen, 
verändern), legt klare Verantwortlichkeiten 
betreffend die Vergabe, Beschränkung und 
Entzug von Rechten und ein Verfahren bei 
Abteilungswechsel, Neueinstellung oder 
Ausscheiden eines Mitarbeiters fest.
Selbstverständlich bedarf es neben den dar-
gestellten technischen Maßnahmen auch 
der Schaffung eines entsprechenden Be-
wusstseins der mit der Datenverarbeitung 
betrauten Personen. Regelmäßige Aware-
ness Schulungen oder Datenschutzbeleh-
rungen sind dafür unumgänglich.
Durch eine regelmäßige, zumindest stich-
probeartige Überprüfung wird schließlich 
die Wirksamkeit der getroffenen Maßnah-
men kontrolliert. Die Vorgaben des Art 25 
DSGVO unterliegen der Rechenschafts-

pflicht. Ob der Verantwortliche die Anforde-
rungen erfüllt – die für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen müssen nachweisen können, 
dass die umgesetzten Maßnahmen wirk-
sam sind – unterliegt der Überwachungs-
verantwortung der Aufsichtsbehörde. Sie 
verfügt über umfangreiche Untersuchungs- 
und Abhilfebefugnisse (Art 58 DSGVO). 
Insbesondere kann die Behörde dem Ver-
antwortlichen konkrete Anweisungen aufer-
legen, wie er seinen Verstoß zu beseitigen 
hat. Daher ist eine gute Dokumentation 
unabdingbar.
Die Entscheidungsfindung, warum welche 
Maßnahmen ergriffen wurden, wie auch die 
Beschreibung der Maßnahmen selbst, ist 
essenziell. Dabei ist u.a. die Erforderlichkeit 
der Daten für den beschriebenen Verwen-
dungszweck darzustellen, sowohl für die 
Daten selbst, als auch für die Menge der 
erhobenen personenbezogenen Daten, den 
Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicher-
frist und ihre Zugänglichkeit.
Wie effektiv das Konzept des Datenschut-
zes durch Technik und durch datenschutz-
freundliche Voreinstellungen letztendlich 
ist, hängt davon ab, wie die in die Umset-
zung des normativen Konzepts eingebun-
denen Akteure sie im praktischen Vollzugs-
alltag konkretisieren.

OR Maga. Patrycja Schaffhauser, BA, 
Abteilung Recht im BMLV

DIE EINHALTUNG DES "NEED-TO-KNOW-PRIN-

ZIPS" UND DIE DURCHSETZUNG TECHNISCH-

ORGA NISATORISCHER SCHUTZMASSNAHMEN 

(TOMs) SIND VOM  VERANTWORT LICHEN DER 

 DATENVERARBEITUNG SICHERZUSTELLEN!
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Vor 30 Jahren, Ende Juni 1991, begann der 
„Zehn-Tage-Krieg“ in Slowenien. Er brachte 
für das Bundesheer den ersten und bislang 
einzigen Einsatz zum Zwecke der Landes-
verteidigung. 
Die Nachwirkungen sind bis heute präsent: 
Dieser Einsatz schrieb sich in der Erinne-
rung der damaligen Teilnehmer fest; er 
schuf aber auch einen neuen Blick der Ge-
sellschaft auf das Bundesheer, beeinfl usste 
die Struktur und das Wehrsystem und führ-
te die österreichische Landesverteidigung 
in eine neue Ära. 
Gleichzeitig markierte dieser Konfl ikt die 
Destabilisierung einer ganzen Region – mit 
weitreichenden Folgen bis heute.
Blicken wir zurück in das Jahr 1991: 
Die Welt war in Veränderung. 1989 leitete 
der Fall der Berliner Mauer und des Eisernen 
Vorhanges das Ende des „Kalten Krieges“ 
ein, dem 1991 die Aufl ösung des Warschau-
er Paktes und der Sowjetunion folgten. Die in 
zwei Blöcke geteilte Welt hatte sich beinahe 
schlagartig in eine multipolare verwandelt. 
Ein Aufbruchsgefühl entstand. Gerade in 
Europa schien vieles zusammenzuwachsen, 
was lange getrennt war. Damit änderte sich 
die Wahrnehmung von Grenzen. Lange wa-
ren diese durch den Eisernen Vorhang cha-
rakterisiert, der mitten durch Europa verlief. 
Nun traten verstärkt nationale Blickwinkel in 
den Vordergrund. 
Im Sinne einer Europäisierung sollten Gren-
zen mehr verbinden als trennen; sie dienten 
aber auch der Selbstfi ndung von Nationen 
und damit neuerlichen Abgrenzungen. Nati-
onalistische Tendenzen brachten lange ver-
deckte Gegensätze und ethnische Konfl ikte 
an die Oberfl äche.
Auch Österreich war von den Veränderun-
gen ab 1989 betroffen. 1989 hatte man den 
Fall des Eisernen Vorhangs begrüßt – doch 
schon 1990 begann ein Assistenzeinsatz 
zur Überwachung der Grenze zu Ungarn, der 
letztlich bis 2011 dauerte. 
Gleichzeitig wurde der Sinn des Bundes-
heeres zunehmend in Frage gestellt: Der 
Eiserne Vorhang war verschwunden. Europa 

wuchs zusammen, aus den Europäischen 
Gemeinschaften wurde schrittweise die 
Europäische Union. Österreich hatte schon 
1989 den Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. 
Konfl ikte schienen immer weiter entfernt. 
Welchen Sinn machte unter diesen Um-
ständen noch eine Landesverteidigung? 
Diese Frage wurde immer häufi ger gestellt, 
besonders intensiv und emotional wegen 
der 1986 angekauften schwedischen Ab-
fangjäger Saab Draken. 
Hinter der Frage der Kosten und der Nütz-
lichkeit dieser Flugzeuge stand letztlich die 
(öffentliche) Auffassung, dass die militä-
rische Landesverteidigung und damit der 
Schutz der Neutralität im Luftraum obsolet 
geworden wären.
Als Ende Juni 1991 in Slowenien die ers-
ten Schüsse fi elen, veränderten sich die 
Wahrnehmungen schlag- und vor allem 
schockartig. Man rief nach mehr Sicher-
heit. Und damit nach dem Bundesheer. 
Dies lohnt einen näheren Blick: auf die 
Genese der Ereignisse von 1991, auf ei-
nen Konfl ikt inmitten des aus dem Kalten 
Krieg tretenden Europas, und auf einen 
Einsatz, der zum wichtigsten und nach-
haltigsten in der Geschichte des Bundes-
heeres werden sollte. 

HINTERGRÜNDE 
DER KONFLIKTE
Das Ende des Kalten Krieges führte auch 
in Südosteuropa zu Veränderungen. Lange 
Jahrzehnte hatte das blockfreie kommu-
nistische Jugoslawien eine Sonderrolle zwi-
schen Ost und West eingenommen. Unter 
der Oberfl äche dieses Staates verbargen 
sich jedoch Konfl ikte mit tiefen Wurzeln. 
Jugoslawien war 1918 aus dem Zusam-
menschluss Serbiens mit Teilen der ehe-
maligen österreichisch-ungarischen Mo-
narchie entstanden. Von Beginn an führten 
nationalstaatliche Bestrebungen, religiöse 
und ethnische Gegensätze zu inneren Kon-
fl ikten, vor allem zwischen zentralistischen 
serbischen sowie kroatischen Parteien. 
Diese Entwicklung verschärfte sich durch 
den Zweiten Weltkrieg. Nach dem Über-
fall des nationalsozialistischen Deutschen 

VOR 30 JAHREN – SICHERUNGSEINSATZ 
DES BUNDESHEERES 1991 – KRIEG AN 
DER GRENZE

JVA-Hubschrauber über Gornja Radgona. Foto HBF/Bundesheer

Teile einer Panzergranate auf der österreichi-
schen Seite der Grenze. Foto HBF/Bundesheer
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Reiches im Jahr 1941 zerfi el Jugoslawien 
in mehrere Interessensgebiete. Die unter-
schiedlichen Ambitionen der Besatzungs-
mächte Deutschland und Italien sowie die 
Schaffung des pro-deutschen, faschisti-
schen Staates Kroatien verstärkten die in-
neren Gegensätze. 
Parallel entstand ab 1943 ein kommunis-
tischer Partisanenstaat unter Führung von 
Josip Broz Tito (1892–1980), der schritt-
weise andere Gruppierungen beseitigte. Der 
Kampf der deutschen Besatzer und ihrer re-
gionalen Verbündeten gegen die Partisanen 
entfaltete eine Spirale der Gewalt, die lange 
nachwirken sollte. 
Mit Kriegsende 1945 setzte sich Tito end-
gültig durch. Seine Volksrepublik Jugosla-
wien bestand aus sechs Teilrepubliken. Die 
Spannungen und nationalen Gegensätze 
lebten fort, unterdrückt nur durch die inte-
grative Wirkung, die Tito auf das ganze Land 
entfaltete. 
Als dieser 1980 starb, und als 1989 durch 
das Ende des Kalten Krieges der äußere 
Rahmen wegbrach, traten die inneren Ge-
gensätze und die nationalen Bestrebungen 
der Teilstaaten immer stärker an die Ober-
fl äche.

KRIEG AN DER GRENZE
Den entscheidenden Schritt für den endgül-
tigen Zerfall Jugoslawiens setzten am 25. 
Juni 1991 die Teilrepubliken Slowenien und 
Kroatien mit der Erklärung der Unabhängig-
keit von der Volksrepublik Jugoslawien. 
Beide hatten sich darauf länger vorbereitet. 
Im militärischen Bereich nutzte man dazu 
die milizartig aufgebaute Territorialverteidi-
gung (TO), die jede Teilrepublik eigenständig 

und parallel zur gesamtstaatlichen Jugos-
lawischen Volksarmee (JVA) unterhielt. 
Unmittelbar nach der Unabhängigkeits-
erklärung errichtete die TO in Slowenien 
LKW-Barrikaden auf den wichtigsten Zu-
fahrts- und Verbindungsstraßen, um mili-
tärische Maßnahmen der JVA zu behindern. 
Die JVA wurde am 26. Juni in ihren Kasernen 
in Alarmbereitschaft versetzt und begann 
am Folgetag mit der Besetzung insbeson-
dere der Grenzübergänge. 
Dies war als Machtdemonstration ge-
plant; ohne dass dabei mit Angriffen der 
TO gerechnet wurde. Als die JVA auf die 
LKW-Sperren traf, entstanden medienwirk-
same und von Slowenien sofort genutz-
te Bilder von jugoslawischen Panzern, die 
LKW-Sperren durchbrachen. 
Eigentlicher Anlass zur Verschärfung war 
der Abschuss zweier jugoslawischer Hub-
schrauber durch die slowenische TO über 

Ljubljana am 27. Juni; der slowenische Ver-
teidigungsminister Janez Janša (geb. 1958, 
heute Ministerpräsident Sloweniens) hatte 
den Schießbefehl erteilt. 
Ebenfalls am gleichen Tag kam es zu zahl-
reichen Zusammenstößen, vor allem bei 
den Grenzübergängen zu Österreich: bei 
Spielfeld/Šentilj, Radkersburg/Gornja Rad-
gona, Lavamünd/Vič und Grablach/Grablje 
sowie in der Nähe des neu eröffneten Kara-
wankentunnels. 
Auf der österreichischen Seite der Grenze 
versammelten sich Fernsehteams. Drama-
tische Live-Bilder von brennenden Grenz-
posten, von Hubschrauberlandungen und 
Luftangriffen gingen um die Welt. 
Jugoslawische Jagdbomber fl ogen bei der 
Beschießung von Grenzstellungen oft be-
wusst über den österreichischen Luftraum 
an, um eine Waffenwirkung auf österrei-
chisches Territorium zu vermeiden. Die 
gravierendste Luftraumverletzung fand 
am 28. Juni statt, als eine jugoslawische 
MiG-21 einen Aufklärungsfl ug bis in den 
Raum Graz-Thalerhof unternahm. Mit einem 
Schlag waren Krieg und militärische Gewalt 
in greifbare Nähe gerückt. Die Bevölkerung 
im Grenzraum fühlte sich bedroht.

FRAGE NACH DER WAHL 
DER MITTEL
Die österreichische Bundesregierung re-
agierte auf die Entwicklungen in Slowenien 
zunächst zögernd. Dem lag die – zutreffen-
de – Beurteilung zugrunde, dass die JVA kei-
ne weitreichenden Operationen, sondern le-
diglich demonstrative Einsätze durchführte. 
Ein weiteres Eingreifen Belgrads schien 
nicht wahrscheinlich. 

Draken vor dem Alarmstart. Foto HBF/Bundesheer

LKW-Kolonnen und ein Angehöriger der TO bei Sentilj vor einer neu angebrachten Tafel der 
Republik Slowenien. Foto HBF/Bundesheer
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So wurden zunächst nur Polizei und Gen-
darmerie an der Grenze verstärkt. Ange-
sichts der wachsenden Beunruhigung der 
Bevölkerung forderten die Landeshaupt-
leute der Steiermark und Kärnten, Josef 
Krainer und Christof Zernatto, aber noch am 
27., verstärkt am 28. Juni einen Einsatz des 
Bundesheeres, um das Sicherheitsgefühl 
der Bevölkerung zu heben. 
Nach zähen Verhandlungen und Erörte-
rungen, ob Bundesheer-Soldaten an der 
Grenze als Provokation aufgefasst werden 
könnten, ordnete der Bundesminister für 
Landesverteidigung, Werner Fasslabend, in 
den Abendstunden des 28. Juni den Einsatz 
gemäß §2 Abs.1 lit. a des Wehrgesetzes an. 
Ein Einsatz in Zusammenhang mit einer Es-
kalation in Jugoslawien war seit Jahrzehn-
ten geplant worden. Unter der Führung des 
Armeekommandos verfügte das Bundes-
heer einerseits über eine präsente, schnell 
einsetzbare Bereitschaftstruppe, die je-
doch durch die mangelnden Budgetmittel 
der vergangenen Jahre weit unter dem ur-
sprünglich geplanten Stand von zwei Divi-
sionen lag und überdies seit Spätsommer 
1990 in Teilen im Assistenzeinsatz an der 
ungarischen Grenze gebunden war. 
Fertig ausgebildet waren die Grundwehrdie-
ner des Einrückungstermins Jänner 1991, 
die allerdings knapp vor dem Abrüsten mit 
Ende Juni standen. Andererseits verfügte 
das Bundesheer als zweite Säule über die in 
der Landwehr erfasste Miliz, die Träger der 
Raumverteidigung sein sollte, deren Stärke 
jedoch seit 1986 reduziert worden war und 
die erst nach einer (Teil-)Mobilmachung 
einsatzbereit sein konnte. 

Der nun angeordnete Sicherungseinsatz, also 
ein Einsatz niedriger Intensität, erfolgte ohne 
eigentlich vorgesehene (Teil-)Mobilmachung 
der Miliz. Ebenso wenig wurde die Entlassung 
der mit Ende Juni abrüstenden Grundwehrdie-
ner aufgeschoben (dies war etwa im Spätsom-
mer 1968, während der ČSSR-Krise, gesche-
hen und sollte erneut 2020 im Zusammenhang 
mit der Covid-19-Pandemie der Fall sein). 
Stattdessen entschied man, mit präsen-
ten Kräften das Auslangen zu fi nden. Dazu 
wurden u.a. Verbände und Einheiten umdi-
rigiert, die bereits für den Assistenzeinsatz 
im Burgenland vorbereitet, ausgebildet und 
ausgerüstet waren. Auch an der bereits zu-
vor geplanten Aufl ösung des Armeekom-
mandos am 2. Juli hielt man fest. 
Die eigentliche Absicht des Einsatzes war 
die Hebung des Sicherheitsgefühls durch 
die sichtbare Präsenz im Grenzraum, die 
man vor allem mit Demonstrationsfahrten 
zu erreichen trachtete.

EINSATZ AN DER GRENZE 
UND IN DER LUFT
Noch am 28. Juni wurde das Korpskomman-
do I in Graz mit der Einsatzführung betraut, 
das sich wiederum auf die Militärkomman-
den Steiermark und Kärnten abstützte. 
In der Steiermark bezogen die Land-
wehrstammregimenter 52 und 53, unter-
stützt von Jagdpanzer- und Pioniereinheiten, 
Stellungen entlang der Grenze. Als Korpsre-
serve in Graz fungierten das Jägerbataillon 
21 und andere Truppenkörper. 
Die Situation jenseits der Grenze war zu diesem 
Zeitpunkt durchwegs dramatisch. So konnten 
die Soldaten des Landwehrstammregiments 
53 in Bad Radkersburg beobachten, wie es im 
jenseits der Brücke gelegenen Gornja Radgo-
na zu Gefechten mit Todesopfern kam und wie 
JVA-Panzer am 2. Juli den dortigen Kirchturm 
mit Panzergranaten zerstörten. 
In Kärnten übernahmen die Land-
wehrstammregimenter 72 und 73 die Siche-
rung des westlichen Teils der Kärntner Gren-
ze einschließlich des Karawankentunnels, 
während das Landwehrstammregiment 71 
den östlichen Bereich mit dem Grenzüber-
gang Lavamünd zugeteilt bekam. 
Im Bereich des Seebergsattels und des auf 
slowenischer Seite schwer umkämpften 
Grablje wurden zwei Kampfgruppen einge-
setzt – gebildet aus dem Welser Panzerba-
taillon 14 sowie dem Horner Panzergrena-
dierbataillon 9. 
Als am 30. Juni die Alarmstufe IIB ausgelöst 
wurde, wurden in beiden Bundesländern auch 
Teile der 5. und 7. Jägerbrigade eingebunden. 
Aufgrund der Entwicklungen im Luftraum 
wurden am 28. Juni auch Teile der Flieger-
division in den Einsatz gestellt: die Flieger-
horste Graz-Thalerhof, Zeltweg und Klagen-
furt wurden zu Einsatzfl ugplätzen. 

Jagdpanzer Kürassier in Radkersburg. Foto HBF/Bundesheer

Am Grenzübergang Spielfeld. Foto HBF/Bundesheer
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Während die Hubschraubergeschwader den 
Einsatz am Boden unterstützten, übernah-
men Teile der Fliegerabwehrbataillone der 
Land- wie auch der Luftstreitkräfte den Ob-
jektschutz. 
Die Saab 105 und Saab Draken des Jagd-
bomber- bzw. Überwachungsgeschwaders 
fl ogen Demonstrationsfl üge entlang der 
Grenze und erregten große Aufmerksam-
keit. Vor allem das Erscheinen der zuvor 
heftig kritisierten Draken löste Begeiste-
rungsstürme bei der Grenzbevölkerung aus 
und wurde medial stark thematisiert. 
Die Kämpfe um die Grenzübergänge dauerten 
bis zum 2. Juli. Die slowenische TO gewann 
zusehends die Oberhand und konnte JVA-Ein-
heiten an mehreren Stellen einschließen oder 
zurückdrängen, so bei Dravograd und jenseits 
des Karawankentunnels. Danach verlor der 
Konfl ikt rasch an Intensität. 
Am 4. Juli trat ein Waffenstillstand in Kraft. 
Nur drei Tage danach endete der „Zehn-Ta-
ge-Krieg“ in Slowenien durch das von den 
Europäischen Gemeinschaften vermittel-
te Abkommen von Brioni. Die JVA zog ihre 
Truppen aus Slowenien ab, das im Gegen-
zug – ebenso wie Kroatien – die Unabhän-
gigkeit für einige Monate aussetzte. 
Der kurze Krieg hatte 75 Todesopfer ge-
fordert. Das Bundesheer hatte zu diesem 
Zeitpunkt über 7.000 Soldaten im Einsatz. In 
den folgenden Wochen wurde die Präsenz 
an der Grenze schrittweise reduziert und am 
31. Juli nach 33 Tagen endgültig beendet.

„KRISE BRINGT ES AN DEN 
TAG“: FOLGEN DES KRIEGES 
UND DES SICHERUNGSEIN-
SATZES
Der „Zehn-Tage-Krieg“ markierte den Be-
ginn des Zerfalls Jugoslawiens. Damals 
war freilich noch nicht abzusehen, welche 
Dimensionen die Gewalt noch erreichen 
sollte. Schrittweise verlagerte sich der Kon-
fl ikt nach Kroatien, Bosnien-Herzegowina 
und in den Kosovo. Ethnische Säuberungen 
und Massaker, wie etwa jenes von Srebreni-

ca 1995, erschütterten die Welt; Tausende 
wurden ermordet, Zigtausende fl üchteten. 
Nur langsam griffen die Maßnahmen der 
internationalen Staatengemeinschaft zur 
Beendigung der Kämpfe. Bis heute beste-
hen Friedensmissionen in dieser Region, an 
denen sich auch Österreich beteiligt. 
Für das Bundesheer selbst brachte der Si-
cherungseinsatz 1991 tiefgreifende Verän-
derungen. Der Einsatz war unter schwierigen 
Bedingungen durchgeführt worden, hatte 
aber sein Ziel erreicht: das Sicherheitsgefühl 
der Bevölkerung an der Grenze zu heben. Das 
festigte das Verständnis für das Bundesheer 
in der Öffentlichkeit und verkehrte so man-
che Diskussion über die Notwendigkeit der 
Landesverteidigung ins Gegenteil. 
Der Einsatz brachte dem Bundesheer einen 
„Popularitätsschub“, wie Thomas Chorherr in 
der „Presse“ im Juli 1991 konstatierte.
Aus den Lehren des Einsatzes ergab sich die 
Forderung nach einer besseren Bewaffnung 
der Saab Draken – in den folgenden Jahren 
waren die Beschaffung von Sidewinder-Ra-
keten ebenso wie Lenkwaffen für die Pan-
zerabwehr (Bill) und Fliegerabwehr (Mis-
tral) vorgesehen. Die bis dahin geltenden 
Einschränkungen des Staatsvertrages von 
1955 wurden für obsolet erklärt. 
Die Notwendigkeiten einer verstärkten mili-
tärisch-zivilen Zusammenarbeit führten u.a. 
zum Militärbefugnisgesetz. Organisatorisch 
wurde der Einsatz 1991 Ausgangspunkt für 
die Veränderungen der Folgejahre und für 
den Schritt aus dem Kalten Krieg, der in die 
„Heeresgliederung-neu 1995“ mündete. 
Der Sicherungseinsatz 1991 war zwar nach 
außen sichtbar erfolgreich verlaufen, zeig-
te im inneren Ablauf aber Problemfelder 

auf. Am deutlichsten galt das wohl für das 
Mobilmachungssystem: Das Abrüsten der 
voll ausgebildeten Grundwehrdiener mit-
ten in der Krise und der Einsatz von kaum 
ausgebildeten Rekruten an der Grenze zeig-
te deutlich, dass die präsenten Kräfte, die 
bereits durch Ausbildungsaufgaben und 
den zusätzlichen Assistenzeinsatz an der 
ungarischen Grenze belastet waren, den 
Sicherungseinsatz nur durch Improvisation 
bewältigen konnten. 
Die für genau diese Aufgaben geschaffene 
und ausgebildete Miliz wurde indes nicht 
aufgeboten. Der Verzicht auf diese Säule 
der Landesverteidigung im bisher einzigen 
Landesverteidigungsfall beschädigte diese 
nachhaltig, und löste vielfach Unverständ-
nis aus. In den Folgejahren wurde die Miliz 
sukzessive reduziert.
Das Jahr 1991 markierte am Ende sehr 
vieles: den Übergang in eine neue Ära, die 
Entstehung eines Konfl iktraumes inmitten 
Europas, aber auch eine Evaluierung der 
Tauglichkeit der österreichischen Landes-
verteidigung, und vor allem den Beweis ih-
res unschätzbaren Wertes für die Republik 
Österreich und ihre Bevölkerung. 

Olt Dr. Georg Hoffmann

Bundesminister Werner Fasslabend, Landeshauptmann Christof Zernatto und der Kommandant 
des I. Korps, General Eduard Fally auf Truppenbesuch. Foto HBF/Bundesheer

Die Fliegerabwehr im Einsatz bei Graz. 
Foto Edwin Pekovsek/FlAB2
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Zwar werden die in einem Museum ausge-
stellten Objekte zumeist mit dem Attribut 
„alt“ oder „historisch“ bezeichnet, die Kom-
munikation darüber darf aber niemals „mu-
seumsreif“ sein, sondern muss immer den 
aktuellen Forschungsstand in zeitgemäßer 
Form präsentieren. 
Vor allem die zunehmende Digitalisierung 
bietet für die Vermittlung historischer In-
halte stets neue Kommunikationsmöglich-
keiten, die den Museumsbesuch nicht mehr 
ausschließlich an den Aufenthalt im Muse-
umsgebäude knüpfen. 
Dabei soll das im Museum generierte und 
gesammelte Wissen derart an das Publikum 
– oder eben die User*innen – digital vermit-
telt werden, damit diese mit dem Museum 
in einen Dialog treten können. 
Der Lernort Museum erweitert sich somit in 
den digitalen Raum, wobei die museumsre-
levanten Themen zeitgemäß und spannend 
vermittelt werden müssen, um überhaupt 
wahrgenommen zu werden. Der Onlineauf-

tritt eines Museums – daher seine gesamte 
digitale Strategie, wie Inhalte im digitalen 
Raum vermittelt werden – ist zur virtuellen 
Visitenkarte eines Museums geworden. 
Das Heeresgeschichtliche Museum (HGM) 
bietet deshalb ein vielfältiges digitales 
Angebot. Neben den für Kultur- und Wis-
senschaftsinstitutionen bereits zum Usus 
gewordenen Plattformen Facebook, Twit-
ter, Instagram und YouTube, betreibt das 
HGM unter https://blog.hgm.at den „HGM-
Wissens-Blog“. 
In der digitalen Strategie des HGM ist der 
Blog für jene Themen aus dem Museum 
reserviert, die aufgrund ihrer komplexen 
Inhalte eine vertiefte wissenschaftliche 
oder populärwissenschaftliche Darstellung 
verlangen. Die Kommentarfunktion zu den 
Artikeln lässt die User*innen in Interaktion 
mit den Autor*innen treten, wodurch über 
die Inhalte diskutiert werden kann.
Der Blog gliedert sich chronologisch analog 
zu den Ausstellungsbereichen im HGM und 

bildet demnach mehr als 400 Jahre Öster-
reichische Militärgeschichte ab. Der histo-
rische Bogen der Artikel beginnt mit dem 
Dreißigjährigen Krieg 1618 und endet bei 
der Präsentation von Themen zum Österrei-
chischen Bundesheer. Wer übrigens immer 
schon wissen wollte, wie unsere Armee zu 
ihrem Namen kam, findet im HGM-Wissens-
Blog eine spannende Geschichte darüber. 
Kern des Blogs bildet die Kategorie „Kurz-
geschichten“, welche für mobile Endgeräte 
optimiert wurde und durch ihren erzähle-
rischen Zugang Militärgeschichte „to go“ 
liefert. Diese Geschichten können von Ob-
jekten aus dem Museum erzählen, wie bei-
spielsweise jener Artikel über den Mantel, 
den Napoleon 1814 auf seinem Weg ins Exil 
auf die Insel Elba getragen hatte. 
Oder es sind weiterführende militärhistori-
sche Geschichten zu den Inhalten unserer 
Ausstellungen, die auch ungewohnte Per-
spektiven der Militärgeschichte eröffnen 
können, wie etwa der Artikel „Wen juckt’s“ 
über den Kampf der k. u. k. Armee gegen die 
den Typhuserreger übertragenden Läuse im 
Ersten Weltkrieg. 
In der Kategorie Kurzgeschichten finden 
sich außerdem viele interessante Beschrei-
bungen zu ausgewählten Neuzugängen in 
die Sammlung. 
Neben den „Kurzgeschichten“ gibt es die 
Kategorie „Forschung“, welche die wissen-
schaftlichen Beiträge aus den HGM-Jahres-
berichten seit 2010 als downloadbares PDF 
online zugänglich macht. Diese Kategorie ist 
jener Ort, wo komplexe militärhistorische Er-
eignisse detailliert vermittelt werden. 
Wer also beispielsweise mehr über den ope-
rativen und taktischen Abriss der Schlacht 
von Königgrätz am 3. Juli 1866 oder die mi-
litärische Bedeutung der Burgbastei in Wien 
erfahren möchte, wird in der Kategorie „For-
schung“ im HGM-Wissens-Blog fündig. 

https://blog.hgm.at

MILITÄRGESCHICHTE
„TO GO“
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